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1 Rahmenbedingungen und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Büchen wird in Nord-Süd-Richtung von der Landesstraße L200 und in Ost-

West-Richtung von der Landesstraße L205 durchquert. Beide Landesstraßen nutzen im Be-

reich „Zwischen den Brücken“ die gleiche Straßenfläche.  

Der Untersuchungsbereich umfasst die Knotenpunkte 

• Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 

- im Weiteren westliche Einmündung genannt -, 

• Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 

- im Weiteren Sparkassenkreuzung genannt -, 

• Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 

- im Weiteren Kreuzung Raiffeisenstraße genannt - und  

• Gudower Straße (L205) / Theodor-Körner-Straße 

- im Weiteren östliche Einmündung genannt. 

Die westliche Einmündung und die Sparkassenkreuzung sind lichtsignalgeregelt. Die beiden 

östlichen Knotenpunkte an der Gudower Straße sind mit Verkehrszeichen vorfahrtgeregelt.  

Die bereits im Bestand problematischen Verkehrsabläufe im Betrachtungsbereich werden 

von der prosperierenden Entwicklung der Gemeinde Büchen mit einer Vielzahl städtebauli-

cher Entwicklungen sowie der in Umsetzung befindlichen Mobilitätsdrehscheibe als Verknüp-

fungspunkt Schienenfern- und Regionalverkehr mit dem Kfz- und Radverkehr im Bereich des 

Bahnhofs Büchen überlagert. Abbildung 1 zeigt die Lage des Knotenpunktsystems innerhalb 

der Gemeinde.  

Im Bereich der Knotenpunkte befinden sich auch die Brücken der Bahnlinien Hamburg-Berlin 

(westlicher Bereich – Hamburger Bahnbrücke) und Lübeck-Lüneburg. 

In der vorliegenden Verkehrsuntersuchung soll das Knotenpunktsystem auf mögliche Ver-

besserungen im Verkehrsablauf untersucht werden. Dabei sind die vielfältigen städtebauli-

chen Entwicklungen im Gemeindegebiet im Rahmen einer Verkehrsprognose zu berücksich-

tigen. Ergänzend ist zu prüfen, ob Kreisverkehre räumlich-geometrisch möglich und als Al-

ternative zur heutigen Lichtsignalregelung geeignet sind, einen qualitativ ausreichenden Ver-

kehrsablauf sicherzustellen. 

Schließlich ist eine Reihe weiterer Fragestellungen zu bewerten, die möglicherweise eine 

Verbesserung des Verkehrsablaufs im betrachteten Bereich bewirken oder aufgrund der Er-

kenntnis vor Ort als Problemstellen erkannt wurden.  
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Abbildung 1: Übersichtsplan 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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2 Bestandsanalyse 

2.1 Verkehrsstärken im Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehr 

Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein stellt für die 

Landesstraßen die Ergebnisse der Straßenverkehrszählungen aus den Jahren 1995 bis 

2015 zur Verfügung [1]. Dabei ist zu beachten, dass im Jahr 2010 keine Erhebungen im 

Bereich der Landesstraßen stattgefunden haben. 

 

DTV [Kfz/24h] 

SV-Anteil 
1995 2000 2005 2015 

Möllner Straße  

(L200) 
zw. Büchen und Siebeneichen 

6.000 

7,8 % 

4.500 

5,9 % 

5.900 

6,2 % 

5.900 

5,2 % 
(DTVw: 6.000) 

Möllner Straße  

(L200) 
Südl. Heideweg (K73) 

9.000 

5,8 % 

6.800 

4,6 % 

7.100 

5,6 % 

9.200 

3,7 % 
(DTVw: 9.600) 

Lauenburger Straße 

(L200) 
in Höhe Ortseingang 

6.800 

6,2 % 

5.300 

4,9 % 

5.100 

5,7 % 

5.300 

3,8% 
(DTVw: 4.800) 

Pötrauer Straße  

(L205)  
in Höhe Ortseingang 

5.900 

2,5 % 

4.600 

2,8 % 

2.500 

4,1 % 

1.800 

3,2 % 
(DTVw: 1.900) 

Gudower Straße  

(L205) 
in Höhe Ortseingang 

3.300 

3,9 % 

3.400 

3,6 % 

3.500 

5,0 % 

3.100 

3,4 % 
(DTVw: 3.300) 

Tabelle 1: Entwicklung der Verkehrsstärken im Untersuchungsbereich [1] 

An den einzelnen Zählstellen treten zwar Veränderungen auf, eine grundsätzliche Entwick-

lungstendenz ist aber in der Regel nicht zu erkennen. Insbesondere die Ergebnisse an den 

Zählstellen Lauenburger Straße (L200) und Gudower Straße (L205) sind seit dem Jahr 2000 

weitgehend konstant. Die Möllner Straße (L200) zeigt hingegen eine gewisse Entwicklung 

der Verkehrsstärken im südlichen Abschnitt im Gemeindegebiet. Zwischen 1995 und 2005 

sind die Verkehrsstärken als rückläufig zu bewerten. Im Jahr 2015 ist hingegen wieder einen 

Anstieg auf den Wert des Jahres 1995 festzustellen. Diese Entwicklung ist allerdings nicht 

im Bereich der L200 nördlich der Ortsgrenze festzustellen (weitgehend konstante Verkehrs-

stärken zwischen 1995 und 2015). Deutlich anders ist die Entwicklung im Bereich der 

Pötrauer Straße zu bewerten. Innerhalb der betrachteten 20 Jahre sind die Verkehrsstärken 

von rund 5.900 Kfz/24h auf rund 1.800 Kfz/24h zurückgegangen. Worauf dieses Ergebnis 

zurückzuführen ist, konnte nicht geklärt werden und wird auch aus der Gemeindeverwaltung 

Büchen in dieser Form nicht bestätigt. 

Angaben zur Anzahl der Fußgänger und Radfahrern im betrachteten Bereich sind aus der 

Vergangenheit nicht bekannt. 
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Zur Schaffung einer aktuellen und differenzierten Datengrundlage wurden am 19. und 20. 

April 2018 (Donnerstag und Freitag) Verkehrserhebungen jeweils im Zeitraum von 5 bis 

23 Uhr durchgeführt. Dabei wurden die Kfz-Ströme an den zu untersuchenden Knotenpunk-

ten differenziert nach Leichtverkehr (Pkw, Lieferwagen, Motorrad), Lkw (ohne Anhänger, 

Busse) und „großen“ Lkw (mit Anhänger, Lastzug, Sattelzug) erfasst. Im genannten Zeitraum 

wurden auch die Anzahl der querenden Fußgänger und Radfahrer an allen Fußgängerfurten 

(bei Lichtsignalanlagen) bzw. allen Knotenpunktarmen (bei vorfahrtgeregelten Einmündun-

gen und Kreuzungen) erfasst. Wesentliche Ergebnisse sind in Abbildung 2 zusammenge-

fasst.  

 
Abbildung 2: Analyseverkehrsstärken am 19. (Donnerstag) und 20. April 2018 (Freitag) 

Tagesverkehr in Kfz/24h (SV-Anteil) 

Die Abbildung verdeutlicht einerseits, dass die Verkehrsstärken an beiden Tagen fast iden-

tisch, jedoch am Freitag geringfügig höher sind. Andererseits ist aber auch festzustellen, 

dass die aktuell erhobenen Tagesverkehrsstärken zum Teil deutlich von den Werten der 

Straßenverkehrszählungen 2015 (vgl. Tabelle 1) abweichen. Dies gilt insbesondere für die 

Pötrauer Straße und die Lauenburger Straße, an denen Verkehrsstärken erhoben wurden, 

die bis zu 225% höher sind als 2015 (Pötrauer Straße). Diese deutlichen Unterschiede sind 

überwiegend auf die abweichende Lage der Zählquerschnitte zurückzuführen. 

Anmerkung: Zur besseren Vergleichbarkeit der aktuellen Verkehrserhebung mit den Ergebnissen der Stra-

ßenverkehrszählung 2015 sind in Tabelle 1 für auch die DTVw-Werte angeben, die näherungsweise den 

erhobenen Tagesverkehrsstärken entsprechen.  

Abbildung 3 zeigt beispielhaft die Tagesganglinie für die Straße Zwischen den Brücken. 

Deutlich zu erkennen sind hier die Hauptverkehrszeiten morgens zwischen ca. 7:00 und 

9:00 Uhr und nachmittags zwischen 16:00 und 19:00 Uhr. Die Verkehrsstärken in beiden 
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Fahrtrichtungen sind über den gesamten Tagesverlauf nahezu identisch, sodass keine aus-

geprägten Lastrichtungen feststellbar sind.  

Im Vergleich dazu ist die Tagesganglinie für die Raiffeisenstraße deutlich niedriger (vgl. Ab-

bildung 4 – Achtung andere Skalierung der y-Achse). Auch hier sind keine ausgeprägten 

Lastrichtungen erkennbar. Die Hauptverkehrszeit morgens ist deutlich länger von ca. 7:00 

bis 11:00 Uhr. Die Hauptverkehrszeit am Nachmittag ist gegenüber den anderen Zeitberei-

chen nur leicht erhöht. Die Spitzenstunde am Nachmittag (ca. 17:00 bis 18:00 Uhr) über-

schneidet sich mit dem Zeitbereich, in dem der Regionalexpress aus Hamburg im 30-min-

Takt verkehrt. Maßgebliche Verkehrsspitzen unmittelbar nach Zugankünften sind aus den 

Erhebungen jedoch nicht abzuleiten. 

 
Abbildung 3: Tagesganglinien Zwischen den Brücken – Donnerstag, 19. April 2018 
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Abbildung 4: Tagesganglinien Raiffeisenstraße – Donnerstag, 19. April 2018 

Aus beiden Tagesganglinien ist allerdings bereits erkennbar, dass in der Hauptverkehrszeit 

am Nachmittag die höheren Verkehrsstärken zu erwarten sind.  

Die Spitzenstundenverkehrsstärken im Untersuchungsraum sind in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 5: Analyseverkehrsstärken in den Spitzenstunden früh (links) und spät (rechts) – Kfz/h 

Die beiden Spitzenstunden sind durch starke Verkehrsströme in der Relation Möllner Straße 

<<>> Lauenburger Straße und damit entlang der Landesstraße L200 geprägt. Außerdem 
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sind starke Verkehrsströme im Zuge der L205 in beiden Richtungen festzustellen. Diese wer-

den ergänzt durch vergleichsweise starke Ströme von der Gudower Straße West in Richtung 

Raiffeisenstraße und in Gegenrichtung. In der Spitzenstunde früh ist zudem auffällig, dass 

sich die Verkehrsstärken der Zufahrt Zwischen den Brücken an der westlichen Einmündung 

(unten in der Abbildung) zu gleichen Teilen auf die Fahrtrichtungen Pötrauer Straße und 

Lauenburger Straße verteilen. In der Spitzenstunde spät dominiert hingegen die Fahrtrich-

tung Lauenburger Straße. 

Die erhobenen Fußgänger- und Radfahrerquerungen konzentrieren sich im besonderen 

Maße auf den Furten der westlichen Einmündung und die Fußgängerfurt über die Zufahrt 

zum Sparkassengelände an der Sparkassenkreuzung. Hier wurden jeweils zwischen 500 

und knapp 700 querenden Fußgängern und Radfahrern im Erhebungszeitraum von 18 Stun-

den gezählt. An der westlichen Einmündung ist ein starker Bezug zum Schülerverkehr fest-

zustellen. An den genannten Querungen der Zufahrt der Pötrauer Straße sind allerdings nur 

die Querungsvorgänge an der Lichtsignalanlage erfasst. Zählungen am Fußgängerüberweg 

in Höhe der Schulstraße (bzw. Schuhhaus Fischer (vgl. Abschnitt 6)) wurden nicht durchge-

führt. Die Beobachtungen zeigen aber, dass zwischen 40 und 90% der Querungen der 

Pötrauer Straße am Fußgängerüberweg stattfinden. Die hohe Spannweite ergibt sich dabei 

aus den unterschiedlichen Zeitbereichen der Beobachtungen, wobei in Zeiten mit starkem 

Schülerverkehr eher der Fußgängerüberweg genutzt wird.  

An den weiteren Fußgängerfurten an der Sparkassenkreuzung queren jeweils rund 300 bis 

400 Fußgänger und Radfahrer die Fahrbahn. Im Vergleich dazu sind die Fußgänger- und 

Radfahrerströme an der Kreuzung Raiffeisenstraße mit rund 70 Querungen in der westlichen 

und nördlichen Zufahrt beziehungsweise rund 150 bis 200 Querungen der östlichen und der 

südlichen Zufahrt deutlich geringer. Am östlichen Knotenpunkt mit der Theodor-Körner-

Straße konzentrieren sich die Querungen fast ausschließlich auf die südliche Zufahrt (Theo-

dor-Körner-Straße). Allerdings wurden hier auch vereinzelt Querungen der Gudower Straße 

erfasst (ca. 30 innerhalb von 18 Stunden) in Richtung Feldstraße erfasst.  
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Abbildung 6: Fußgänger- und Radfahrerquerungen in der Spitzenstunde früh (links) und spät (rechts) 

sowie im Erhebungszeitraum 5 bis 23 Uhr – Fußgänger (FG)/h bzw. Radfahrer (RF)/h 
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2.2 Bewertung der Knotenpunkte 

2.2.1 Vorbemerkungen zur Bewertung der Verkehrsqualität 

Die Bewertung des Verkehrsablaufs beruht grundsätzlich auf den Verfahren des Handbuchs 

für Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS [2]. Maßgebliches Kriterium für die Quali-

tätsbeurteilung der Verkehrsabwicklung sind die mittlere Wartezeit der Kraftfahrzeuge und 

die maximale Wartezeit der Fußgänger und Radfahrer. Der Verkehrsablauf wird dabei durch 

die Qualitätsstufen (QSV) im Wertebereich A…sehr gut bis F…ungenügend (überlastet) be-

schrieben. 

 

QSV 

Wartezeiten am Knotenpunkt 

(bzw. Sättigungsgrad x) 

Beschreibung des Verkehrsablaufes mit LSA ohne LSA 

Kfz 
Rad1 / 

Fuß 

Kfz / 

Rad2 

Rad3 / 

Fuß 

A ≤ 20 s ≤ 30 s ≤ 10 s ≤ 5 s sehr gut 
nahezu keine Behinderungen;  

sehr geringe Wartezeiten 

B ≤ 35 s ≤ 40 s ≤ 20 s ≤ 10 s gut 
geringe Beeinflussung der  

wartepflichtigen Kraftfahrzeuge 

C ≤ 50 s ≤ 55 s ≤ 30 s ≤ 15 s 
zufrieden- 

stellend 

spürbare Wartezeiten;  

geringe, kurzzeitige Staubildungen 

D ≤ 70 s ≤ 70 s ≤ 45 s ≤ 25 s ausreichend 
höhere Wartezeiten, Staubildung;  

noch stabiler Verkehrszustand 

E > 70 s ≤ 85 s > 45 s ≤ 35 s mangelhaft 
Kapazität wird erreicht: hohe Wartezeiten,  

erhebliche Staubildung 

F x ≥ 1 > 85 s x ≥ 1 > 35 s ungenügend 
Überlastung: sehr hohe Wartezeiten,  

ständig zunehmender Stau 

 1 … Grenzwerte gelten für den Radverkehr auch bei gemeinsamer Führung mit Kfz auf der Fahrbahn 
 2 … gilt auch für Radverkehr auf der Fahrbahn 
 3 … gilt auch für Radverkehr auf Radverkehrsanlagen 

Tabelle 2: Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs an Knotenpunkten [2] 

Grundsätzlich kennzeichnet die Qualitätsstufe D einen noch stabilen Verkehrszustand und 

ist in der Regel als mindestens erreichbare Verkehrsqualität anzustreben.  

Damit diese Verfahren anwendbar sind, müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt 

sein. Einerseits wird grundsätzlich von einer Festzeitsteuerung ausgegangen, bei der ein 

bestimmter Ablauf des Signalprogrammes fest vorgegeben ist. Verkehrsabhängige Steue-

rungen können nicht direkt bewertet werden. Andererseits können lediglich Einzelknoten-

punkte (mit zufälligem Zufluss der Kfz) betrachtet werden, bei denen keine Wechselwirkun-

gen (zum Beispiel durch Rückstau oder pulkartige Zuflüsse) mit benachbarten Knoten- 

punkten bestehen.  

Die vorhandenen Lichtsignalanlagen werden derzeit allerdings verkehrsabhängig gesteuert. 

Die grundsätzliche Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte ließe sich zwar auch unter dieser 

Voraussetzung bestimmen. Eine konkrete Aussage zur tatsächlichen Verkehrsqualität wäre 

aber nur eingeschränkt möglich. Problematisch sind in der vorhandenen Situation außerdem 



Verkehrsuntersuchung zum Kreuzungsbereich  
L200 / L205 „Zwischen den Brücken“ in der Gemeinde Büchen 

 

 

26.02.2019  14 

die geringen Knotenpunktabstände von 100 bis 150 m (bezogen auf die Knotenpunktmitten) 

in Verbindung mit den erheblichen Rückstaus, sodass nicht von Einzelknotenpunkten aus-

gegangen werden kann und die Wechselwirkungen zwischen den Knotenpunkten gesondert 

zu bewerten sind. Die Bewertung der Verkehrsqualität muss in dieser Situation mit soge-

nannten Alternativen Verfahren in Form einer mikroskopischen Simulation des Verkehrsab-

laufs (vgl. Abschnitt 5) erfolgen. Im Folgenden wird der vorhandene Verkehrsablauf in den 

Hauptverkehrszeiten früh und spät an den vier zu untersuchenden Knotenpunkt beschrieben 

und gutachterlich bewertet. 

2.2.2 Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße 
(L205) 

Der Verkehrsablauf an der westlichen Einmündung wird mit einer Lichtsignalanlage ver-

kehrsabhängig gesteuert. Dabei werden die Zufahrten der Pötrauer Straße und der Lauen-

burger Straße gemeinsam in einer Phase freigegeben (mit einem verkehrsabhängig geschal-

teten sogenannten Nachlauf für die Pötrauer Straße). In einer zweiten Phase wird die Zufahrt 

zwischen den Brücken gemeinsam mit den Fußgängerfurten freigegeben.  

In allen Zu- und Ausfahrten ist lediglich ein Fahrstreifen vorhanden. Dabei sind insbesondere 

der zu schmale Straßenquerschnitt in der östlichen Zufahrt „Zwischen den Brücken“ (Ham-

burger Eisenbahnbrücke) mit nur 6,0 m Fahrbahnbreite und die zu schmalen Geh- und Rad-

wege an beiden Fahrbahnseiten zu bemängeln. Die Fahrbahnbreite lässt eine Begegnung 

großer Fahrzeuge (Lkw, Busse) zum Teil nur in Schrittgeschwindigkeit zu (vgl. Abbildung 7). 

Der Gehweg an der Nordseite ist im Bereich der Bahnbrücke nur ca. 1,0 m breit und damit 

für eine Begegnung zweier Fußgänger zu schmal. Der Radverkehr in Richtung Westen wird 

derzeit auf der Fahrbahn geführt. An der Südseite weist der Seitenbereich eine Breite von 

rund 2,0 m auf, erfüllt aber nicht die Anforderungen an richtliniengerechte Gehwege gemäß 

den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen [3]. Der Radverkehr in Richtung Osten wird 

auf der Fahrbahn geführt, darf aber auch den Gehweg benutzen (Verkehrszeichen 239 mit 

Zusatzzeichen 1022-10 - Gehweg - Radverkehr frei). Die Differenz zur lichten Weite der Brü-

cke von rund 10,0 m ergibt sich unter Berücksichtigung der Breiten für die erforderlichen 

Geländer zur Abgrenzung der Seitenbereiche zur Fahrbahn und als Absturzsicherung.  

Die Radfahrer nutzten während der Verkehrsbeobachtungen ausschließlich die Seitenberei-

che. 

  
Abbildung 7: Gehwegbreiten - Hamburger Eisenbahnbrücke (links Süd- und rechts Nordseite) 
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Am Knotenpunkt sind derzeit nur zwei Fußgängerfurten vorhandenen. Unter anderem auf-

grund der Höhensituation fehlt eine Furt über den östlichen Knotenpunktarm. Entlang der 

Lauenburger Straße ist nur ein einseitiger Gehweg an der westlichen Fahrbahnseite vorhan-

denen. Gemäß der vorhandenen Beschilderung dürfen Radfahrer die Lauenburger Straße in 

Richtung Süden den Gehweg benutzen. In Richtung Norden besteht hingegen eine Benut-

zungspflicht für Radfahrer. An der Pötrauer Straße sind an beiden Fahrbahnseiten Gehwege 

vorhanden. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt. Die Gehwege dürfen benutzt 

werden. 

Der Verkehrsablauf ist in den Spitzenstunden früh und spät geprägt durch zum Teil längere 

Rückstaus in den Zufahrten der Lauenburger und der Pötrauer Straße, wobei die mittleren 

Rückstaus in der Spitzenstunde spät augenscheinlich geringfügig länger sind. Ein auch für 

den Verkehrsteilnehmer spürbarer Unterschied besteht aber nicht. 

Die Rückstaus in der Pötrauer Straße sind mit bis 10, kurzzeitig auch 15 Fahrzeugen nicht 

zu vernachlässigen, wenngleich die Rückstaus verkehrstechnisch als unkritisch zu bewerten 

sind. In der Regel werden die längeren Rückstaus während der nächsten Grünzeit abgebaut 

und es verbleibt nur in vereinzelten Situationen bei Ende der Grünzeit ein Rückstau in der 

Zufahrt. Dies resultiert auch aus der Schaltung eines vergleichsweise langen Nachlaufs 

(Grünpfeil hinter der Kreuzung).  

Das Fehlen eines Linksabbiegestreifens ist derzeit nicht als grundsätzlicher Mangel zu be-

werten. Zwar müssen Geradeausverkehre hinter einem wartenden Linksabbieger stehen 

bleiben, können aber innerhalb der Nachlaufschaltung abfließen. Zudem verdeutlicht die Ab-

bildung 5, dass der Geradeausverkehr deutlich geringer ist als der linksabbiegende Verkehr. 

Es wurde in einer Öffentlichkeitsveranstaltung von den anwesenden Bürgern allerdings auch 

berichtet, dass vereinzelte Geradeausfahrer über den Gehweg an wartenden Linksabbiegern 

vorbeifahren. Diese Situation konnte jedoch nicht beobachtet werden und wurde auch von 

der Polizei so nicht bestätigt.  

Festzustellen ist zudem, dass der Rückstau in der Pötrauer Straßen häufig bis regelmäßig 

den Fußgängerüberweg in Höhe des Schuhhauses Fischer erreicht bzw. überstaut (Abstand 

von der Haltelinie 35 bis 40 m). Dies ist in Bezug auf die Sicht auf querende Fußgänger und 

insbesondere aufgrund der starken Nutzung des Fußgängerüberweges durch Schüler als 

kritisch zu bewerten. Diese Problematik wird in Abschnitt 6 nochmals thematisiert. Abbildung 

8 zeigt beispielhaft Situationen mit längeren Rückstaus jeweils kurz vor Beginn der Grünzeit 

und verdeutlicht die Überstauung des Fußgängerüberweges. 

  
Abbildung 8:  Verkehrsablauf Pötrauer Straße in den Hauptverkehrszeiten früh (links) und spät (rechts) 
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In der Lauenburger Straße sind die Rückstaus insbesondere in der Hauptverkehrszeit früh 

zeitweise erheblich und enden zum Teil außerhalb des sichtbaren Bereichs (Staulänge > 

100 m). Die Rückstaus werden aber in der Regel während einer Grünzeit abgebaut. Es sind 

allerdings auch Zeitabschnitte beobachtet worden, in denen dauerhaft ein Reststau nach 

Ende der Grünzeit in der Zufahrt verbleibt (ca. 7:45 bis 8:30 Uhr). Vereinzelt war auch der 

Abfluss in Richtung Zwischen den Brücken durch einen Rückstau vom östlich angrenzenden 

Knotenpunkt gestört. Diese Störungen treten in der Hauptverkehrszeit spät häufiger auf 

(siehe Abbildung 10). 

Insgesamt sind die Rückstaulängen auch in der Hauptverkehrszeit spät nicht zu vernachläs-

sigen. Zwar gilt auch weiterhin, dass Staus in der Regel während der folgenden Grünzeit 

abgebaut werden, allerdings sind Zeitbereiche erkannt worden, in denen die Rückstaus nicht 

(vollständig) abgebaut werden können. Dies wurde beispielsweise zwischen ca. 16:00 und 

16:15 Uhr beobachtet. Auch danach traten mehrfach einzelne längere Stausituationen über 

Zeitspannen von ca. 5 Minuten auf.  

Die beschriebenen Rückstauerscheinungen sind zum Teil auch außerhalb bzw. am Rand 

der Hauptverkehrszeiten zu beobachten (z.B. zwischen 14:45 und 15:10 Uhr). 

Abbildung 9 zeigt beispielhaft Situationen mit längeren Rückstaus jeweils kurz nach Ende 

der Grünzeit.  

  
Abbildung 9: Verkehrsablauf Lauenburger Straße in den Hauptverkehrszeiten  

früh (links) und spät (rechts) 

  
Abbildung 10:  Rückstau durch gestörten Abfluss in Richtung Möllner Straße 

Die Zufahrt Zwischen den Brücken ist als wesentlich problematischer zu bewerten. 

Hier entstehen in beiden Hauptverkehrszeiten Rückstaus, die auch den Verkehrsablauf an 

der Sparkassenkreuzung bis hin zur Raiffeisenstraße beeinflussen. Diese Rückstausituatio-

nen beschränken sich in der Hauptverkehrszeit früh zwar nur auf einzelne Umläufe bzw. 

kurze Zeitintervalle (ca. 5-mal zwischen 7:30 und 8:30 Uhr). In der Hauptverkehrszeit spät 
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sind lange Rückstaus hingegen als Dauerzustand über längere Zeiträume von bis zu 60 Mi-

nuten zu beschreiben (ca. 15:40 bis 16:00 Uhr sowie ca. 16:30 bis 17:30 Uhr). 

Als Fazit ist festzuhalten, dass aufgrund der Länge der Rückstaus und des langen Zeitinter-

valls, in dem die Rückstaus bestehen bleiben, eine einfache Optimierung der Lichtsignal-

steuerung nicht für eine wesentliche Verbesserung des Verkehrsablaufs im Knotenpunktsys-

tem ausreichen wird. Für nachhaltige Verbesserungen wird voraussichtlich eine bauliche 

Veränderung im Bereich der Hamburger Eisenbahnbrücke notwendig sein, die wahrschein-

lich nur mit einem Neubau der Eisenbahnbrücke umsetzbar wäre. Der konkrete Maßnah-

menbedarf wird in Abschnitt 4 beschrieben. 

  
Abbildung 11: Verkehrsablauf Zwischen den Brücken in den Hauptverkehrszeiten  

früh (links) und spät (rechts) 

2.2.3 Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße 
(L205) 

Die vorhandene verkehrsabhängige Steuerung an der Sparkassenkreuzung ist wesentlich 

komplexer als an der westlichen Einmündung. Stark vereinfacht wird in der Regel folgender 

Steuerungsablauf realisiert. In einer ersten Phase werden Verkehre in Ost-West-Richtung 

zusammen mit den Fußgängerfurten über die Möllner Straße und die Zufahrt zur Kreisspar-

kasse freigegeben. Anschließend wird der Verkehr in Richtung Hamburger Eisenbahnbrücke 

abgebrochen und die Freigabezeit für Fußgänger über die Möllner Straße beendet. Der Ver-

kehr in Richtung Raiffeisenstraße bleibt jedoch freigegeben. In der zweiten Phase erhalten 

die Linksabbieger in Richtung Möllner Straße eine Grünzeit zusammen mit dem Rechtsab-

bieger aus der Möllner Straße in Richtung Hamburger Eisenbahnbrücke. Nach Ende der 

Grünzeiten werden die Verkehre der Zufahrt Kreissparkasse zusammen mit dem Gerade-

ausverkehr und den Linksabbiegern aus der Möllner Straße und den Fußgängerfurten über 

die Gudower Straße bzw. die Straße Zwischen den Brücken freigegeben. Dieser recht ein-

fache Ablauf kann im Rahmen der verkehrsabhängigen Steuerung in vielfältiger Weise an 

die vorhandenen Verkehrssituationen angepasst werden. 

Der Verkehrsablauf an der lichtsignalgeregelten Sparkassenkreuzung ist zeitweise und ins-

besondere in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag in erheblichem Maße durch den Rück-

stau von der westlichen Einmündung (vgl. Abschnitt 2.2.2) geprägt. Aus diesen Behinderun-

gen im Abfluss (vgl. Abbildung 11) ergeben sich zum Teil erhebliche Stauerscheinungen in 

den Zufahrten der Möllner Straße und Gudower Straße. In der Hauptverkehrszeit früh sind 

die Rückstaulängen hingegen weitgehend unproblematisch (auch bei gestörtem Abfluss – 

vgl. Abbildung 12). In der Knotenpunktzufahrt vom Sparkassengelände waren zum Zeitpunkt 

der Erhebungen und Beobachtungen (vor Fertigstellung des Sparkassenneubaus) infolge 

der sehr geringen Verkehrsstärken keine Rückstauerscheinungen festzustellen.  
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Abbildung 12: Verkehrsablauf Möllner Landstraße in den Hauptverkehrszeiten  

früh (links) und spät (rechts) 

In den Zeitabschnitten, in den keine nennenswerten Stauerscheinungen zu beobachten sind, 

ist der Verkehrsablauf aus unkritisch und qualitativ weitgehend gut zu bewerten. Rückstaus, 

die während der Rotzeiten entstehen, werden in der folgenden Grünzeit abgebaut.  

Am Knotenpunkt ist aber auch festzustellen, dass die Anlagentechnik zum Zeitpunkt der An-

fertigung der Videoaufzeichnungen augenscheinlich nicht in einer verkehrsabhängigen Steu-

erung lief. Dies ist einerseits aus dem dauerhaft identischen Signalplanablauf auch in Zeiten 

mit weniger Verkehr abzuleiten und andererseits aus den Freigabezeiten des Rechtsabbie-

gers aus der Möllner Straße in Richtung Zwischen den Brücken. Für diesen Verkehrsstrom 

wurden je Umlauf zwei Freigabezeiten geschaltet. Diese Schaltung ist nach Angaben der 

zuständigen Straßenbauverwaltung in der verkehrsabhängigen Steuerung nicht mehr vorge-

sehen und lediglich (noch) in den Festzeitprogrammen enthalten. Im Rahmen der signaltech-

nischen Anpassungen im Zusammenhang mit dem Umbau der Zufahrt „Sparkasse“ wird 

diese Schaltung voraussichtlich auch aus den Festzeitprogrammen entfernt.  

Zusammenfassend ist an diesem Knotenpunkt damit festzustellen, dass die Lichtsignalsteu-

erung grundsätzlich geeignet wäre, die aktuellen Verkehrsstärken abzuwickeln. Die Defizite 

der Leistungsfähigkeit am westlich benachbarten Knotenpunkt beeinträchtigen jedoch die 

Verkehrsqualität signifikant.  

2.2.4 Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 

Der Verkehrsablauf an der vorfahrtgeregelten Kreuzung Raiffeisenstraße ist in der Haupt-

verkehrszeit früh qualitativ als in der Regel ausreichend zu bewerten. Allerdings zeigen sich 

auch hier zeitweise kritische Verkehrsabläufe, wenn der Rückstau an der westlich angren-

zenden Sparkassenkreuzung die Raiffeisenstraße erreicht bzw. überschreitet. Dies war in 

der Hauptverkehrszeit früh über einen Zeitraum von ca. 30 Minuten zu beobachten. Signifi-

kante Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufs entstanden daraus jedoch nicht, da kaum 

abbiegende Verkehre (insbesondere in die Berliner Straße) zu beobachten waren. Auch die 

einbiegenden Verkehre waren überaus gering ausgeprägt, sodass zwar vereinzelt etwas län-

gere Wartezeiten entstehen aber keine nennenswerten Rückstaus (vgl. Abbildung 13). 

In der Hauptverkehrszeit spät ist diese Situation deutlich anders zu bewerten. Wie auch an 

der Sparkassenkreuzung ist der Verkehrsablauf in diesem Zeitbereich als erheblich proble-

matischer einzuschätzen. Dies zeigt sich einerseits in den deutlich längeren Rückstaus in 

der Gudower Straße in Richtung Osten. Zeitweise lag das Ende des Rückstaus außerhalb 
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des einsehbaren Bereichs und damit mindestens 150 m östlich der Raiffeisenstraße. Ein 

Rückstau bis zur Einmündung der Theodor-Körner-Straße konnte aber nicht beobachtet wer-

den. Der Verkehrsablauf der Abbieger von der Gudower Straße ist für die Linksabbieger in 

die Berliner Straße weitgehend unkritisch, da für die Linksabbieger in der Regel eine (kleine) 

Lücke im Rückstau freigehalten wird. Allerdings sind vereinzelt auch Situationen zu beobach-

ten, die zumindest in Bezug auf die Verkehrssicherheit als problematisch zu beschreiben. 

Beispielsweise fuhr ein Fahrzeug auf der Gegenspur über eine längere Strecke am Rückstau 

vorbei, um dann nach rechts in die Berliner Straße abzubiegen.  

Für die einbiegenden Verkehre aus der Berliner Straße (nach rechts) und insbesondere für 

die Linkseinbieger aus der Raiffeisenstraße ist der Verkehrsablauf als mangelhaft bis unge-

nügend zu bewerten (QSV = E bis F). Auch wenn die Rückstaus in der Raiffeisenstraße 

vergleichsweise kurz sind, werden zeitweise dennoch Längen vom über 75 m erreicht. Dar-

über hinaus werden auch Wartezeiten bis zum Einbiegen in die Gudower Straße von zum 

Teil deutlich über acht Minuten! beobachtet. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen den 

Zugankünften am Bahnhof Büchen und den Rückstaulängen in der Raiffeisenstraße konnte 

jedoch nicht festgestellt werden, da der Rückstau auch ohne Zugankünfte nicht wesentlich 

abgebaut wurde. Der Rückstau in der Raiffeisenstraße wird maßgeblich durch den Rückstau 

entlang der Gudower Straße geprägt. Zudem sind vereinzelte zusätzliche Behinderungen in 

der Raiffeisenstraße durch Liefer- und Ladetätigkeiten festzustellen. Diese sind in der vor-

handenen Rückstausituation aber von eher untergeordneter Bedeutung. Mit einer möglichen 

baulichen Veränderung oder einer Lichtsignalanlage an der betrachteten Kreuzung wäre 

diese Situation jedoch neu zu bewerten. 

Zwar erreichen auch in der Berliner Straße die Rückstaus bis zu ca. 70 m, die Wartezeiten 

sind jedoch deutlich geringer.  

  
Abbildung 13: Verkehrsablauf Gudower Straße in den Hauptverkehrszeiten  

früh (links) und spät (rechts) 

2.2.5 Gudower Straße (L205) / Theodor-Körner-Straße 

Der Verkehrsablauf an der östlichen vorfahrtgeregelten Einmündung ist als unproblematisch 

zu bewerten. Die aktuelle Verkehrsnachfrage kann ohne nennenswerte Einschränkungen 

abgewickelt werden. Rückstaus in der Gudower Straße waren zu keiner Zeit zu beobachten. 

Der Knotenpunkt wird aufgrund dieses unproblematischen Befundes nicht weiter im Detail 

betrachtet. 
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3 Verkehrsprognose 

3.1 Allgemeine Verkehrsentwicklung bis 2030 

Das zukünftige Verkehrsgeschehen einer Gemeinde wird in besonderem Maße durch Ver-

änderungen der Siedlungsstruktur (vgl. Abschnitt 3.2), aber auch durch allgemeine Trends 

der Verkehrsentwicklung bestimmt.  

Insbesondere das Mobilitätsverhalten der Einwohner eines Gebietes unterliegt einem all-

mählichen Wandel. Das Mobilitätsverhalten wird daher regelmäßig deutschlandweit im Rah-

men der Mobilitätsbefragungen „Mobilität in Deutschland“ erhoben. Kleinräumig differen-

zierte Aussagen zum Beispiel für die Gemeinde Büchen sind daraus allerdings nicht ohne 

weiteres abzuleiten. Für Schleswig-Holstein zeigen die Ergebnisse dieser Erhebungen (zu-

letzt im Jahr 2017) jedoch keine nennenswerten Veränderungen im Mobilitätsverhalten wie 

Abbildung 14 verdeutlicht. Im Zeitraum von 2002 bis 2017 war der Anteil der Wege, die mit 

dem Pkw als Fahrer oder Mitfahrer realisiert wurden, bei ca. 60% weitgehend konstant (mIV-

Anteil). 

 

Abbildung 14: Modal-Split-Veränderungen in Schleswig-Holstein 2002 bis 2017 

In Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger der Landesstraßen wird davon ausgegangen, 

dass sich aufgrund der allgemeinen Trends der Verkehrsentwicklung keine grundsätzlichen 

Veränderungen des Verkehrsgeschehens ergeben.  

Andererseits setzt die Gemeinde Büchen mit den Aus- und Umbaumaßnahmen im Umfeld 

des Bahnhofs Büchen zur Mobilitätsdrehscheibe Impulse zur Veränderung der Verkehrsmit-

telwahl der Pendler zum Beispiel in Richtung Hamburg. Mit einer möglichen zukünftigen Ver-

dichtung des Fahrplans des Regionalexpresses RE 1 auf einen 30-min-Takt können hier 

gegebenenfalls weitere Potenziale erschlossen werden. 

Aus den bekannten zukünftigen Ergänzungen des Straßennetzes (z.B. Ortsumgehung 

Schwarzenbek) werden keine grundlegenden Veränderungen der Verkehrsstärken im Be-

reich der Gemeinde Büchen erwartet. Eine mögliche zusätzliche Autobahnverbindung zwi-

schen der A24 und der A25 / A39 könnte das Verkehrsgeschehen zwar verändern. Dieses 
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Projekt ist aber „nur“ dem Weiteren Bedarf der Bundesverkehrswegeplanung zugeordnet, 

sodass mittelfristig nicht mit einer Umsetzung dieser Maßnahme zu rechnen ist.  

Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass sich das Verkehrsgeschehen in der Ge-

meinde Büchen überwiegend durch die Veränderungen der Siedlungsstruktur der Gemeinde 

selbst verändern wird.  

3.2 Veränderungen der Siedlungsstruktur und Verkehrserzeugung 

In der Gemeinde Büchen sind zahlreiche Veränderungen der Siedlungsstruktur geplant. Ins-

besondere werden im westlichen Gemeindegebiet im nennenswerten Umfang Siedlungsflä-

chen für wohnbauliche Nutzungen mit knapp 400 Wohneinheiten erschlossen. Diese werden 

ergänzt um mehrere in der Regel kleinere Bebauungspläne mit ca. 30 bis 50 Wohneinheiten 

östlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin. Diese Flächen summieren sich ebenfalls auf rund 200 

Wohneinheiten. Die Wohnbauflächen werden um zwei größere gewerbliche Nutzungen er-

gänzt. Dabei handelt es sich einerseits um einen möglichen neuen Lebensmittelmarkt (Ver-

brauchermarkt, Discounter) an der Pötrauer Straße am westlichen Siedlungsrand und ande-

rerseits um ein Bauvorhaben im Bereich der Sparkasse an der Straße Zwischen den Brü-

cken. Dies wird schließlich ergänzt um die Erweiterung der P+R-Anlage östlich des Bahnhofs 

mit einer verkehrlichen Erschließung über die Raiffeisenstraße / Bahnhofstraße. Insgesamt 

entstehen infolge der umfangreichen Siedlungsentwicklung Wohnraum für bis zu 1.450 zu-

sätzliche Einwohner.  

Insgesamt ist mit einem zusätzlichen Kfz-Verkehrsaufkommen von rund 4.500 Kfz-Fahr-

ten/24h bei rund 2% Lkw-Anteil (zulässiges Gesamtgewicht > 2,8t) zu rechnen.  

 

Gebiet Wohneinheiten Einwohner 
Kfz-Neuverkehr 

[Kfz-Fahrten/24h] 

B-Plan 20.1 32 WE 80 EW 110 

B-Plan 20.3 42 WE 105 EW 150 

B-Plan 50 35 WE 88 EW 110 

Am Park 21 WE 53 EW 80 

An den Eichgräben 35 WE 88 EW 120 

Theodor-Körner-Straße 42 WE 105 EW 160 

B-Plan 55 155 WE 388 EW 470 

OEK-Fläche 1b 8 WE 20 EW 30 

OEK-Fläche 2 208 WE 520 EW 630 

Sparkassenfläche --- --- 960 

Verbrauchermarkt --- --- 880 

Erweiterung P+R --- --- 750 

Summe 578 WE 1.445 EW 4.450 

Tabelle 3: Zusammenfassung der Kfz-Verkehrserzeugung 



Verkehrsuntersuchung zum Kreuzungsbereich  
L200 / L205 „Zwischen den Brücken“ in der Gemeinde Büchen 

 

 

26.02.2019  22 

Die Verkehrserzeugungsrechnung folgt dem Verfahren der Hinweise zur Schätzung des Ver-

kehrsaufkommens von Gebietstypen [4] und wird durch projekt- und ortspezifische Erfah-

rungswerte ergänzt. Grundsätzlich liegen den Berechnungen die folgenden Parameter zu-

grunde: 

• 2,5 Einwohner je Wohneinheit 

• 3,5 Wege je Einwohner und Tag 

• 60 % der Wege werden mit dem Pkw realisiert 

• 1,2 Personen je Pkw 

• Abzug von 15% auf die Bewohnerwege für Wege, die ohne Bezug zur eigenen Wohnung 

entstehen (z.B. durch Berufspendler am Arbeitsort) 

• Zuschlag von 5% auf die Bewohnerwege für Wege von Besuchern 

• 0,1 Kfz-Fahrten/24h für Wege im Wirtschaftsverkehr, davon 30% mit Lkw (zulässiges Ge-

samtgewicht > 2,8t) 

Das Verkehrsaufkommen des Verbrauchermarktes, der Sparkassenfläche sowie der P+R-

Anlage wird mit pauschalen Annahmen abgeschätzt. 

Die berechneten Kfz-Neuverkehre werden in einem einfachen Verkehrsmodell auf das vor-

handene Straßennetz umgelegt. Dabei wird für den Verkehr, der die Gemeindegrenzen über-

schreitet (ca. 40% des Kfz-Neuverkehrs) von folgender räumlicher Verteilung ausgegangen: 

 

• Norden über die L200, in/aus Richtung A24    50% 

• Osten über die L205, in/aus Richtung Büchen Dorf     5% 

• Süden über die L200, in/aus Richtung Lauenburg    10% 

• Westen über die L205 oder die K73, in/aus Richtung Schwarzenbek 35% 

Die Ziele der innerörtlichen Kfz-Neuverkehre (etwa 60% des gesamten Neuverkehrs) werden 

gebietsspezifisch auf Grundlage der Lage des betrachteten Bebauungsplans im Vergleich 

zur Lage möglicher Nutzungen im Gemeindegebiet verteilt. Dabei werden überwiegend die 

vorhandenen Nutzungen berücksichtigt, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind, so-

wie die neuen bzw. ergänzten Nutzungen im Bereich der Sparkasse und der mögliche neue 

Verbrauchermarkt. Der innerörtliche Kfz-Neuverkehr umfasst insbesondere die Fahrten zum 

Einkaufen, zu Freizeiteinrichtungen / Sport, P+R-Pendler, Beschäftigte in der Gemeinde, 

Hol- und Bringverkehre zu Schulen und Kindertagesstätten. 
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Abbildung 15: Vorhandene Nutzungen in der Gemeinde Büchen 
(Quelle: http://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrh_erreichbarkeitsanalysen/) 
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In Abbildung 16 sind die prognostizierten Tagesverkehrsstärken im Bereich der zu untersu-

chenden Knotenpunkte dokumentiert. Die Verkehrsstärken im zentralen Bereich zwischen 

den beiden vorhandenen Lichtsignalanlagen werden voraussichtlich nochmal deutlich um 

ca. 1.800 Kfz/24h ansteigen. Aber auch im Bereich der Pötrauer Straße und in der Raffei-

senstraße sind deutliche Zunahmen von rund 1.700 bzw. 800 Kfz/24h zu erwarten. Das be-

reits im Bestand überlastete Knotenpunktsystem wird somit in nennenswertem Umfang mit 

zusätzlichen Verkehren belastet. 

 
Abbildung 16: Prognoseverkehrsstärken 2030 – Tagesverkehr in Kfz/24h (SV-Anteil) 

Für die verkehrstechnische Bewertung, die mikroskopische Simulation des Verkehrsablaufs 

und die Maßnahmenentwicklung sind neben den Tagesverkehrsstärken die Prognosever-

kehrsstärken in den Spitzenstunden zu berücksichtigen. Diese sind in Abbildung 17 angege-

ben. Hier zeigt sich, dass insgesamt im Knotenpunktsystem zum Teil erhebliche Zunahmen 

der Verkehrsstärken, insbesondere aber an der Kreuzung Raiffeisenstraße infolge der Er-

weiterung des P+R-Angebots festzustellen sind.  
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Abbildung 17: Prognoseverkehrsstärken in den Spitzenstunden früh (links) und spät (rechts) – Kfz/h 
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4 Maßnahmenentwicklung 

4.1 Lichtsignalanlagen 

Zusammenfassend wurde in Abschnitt 2 dargestellt, dass das Knotenpunktsystem als über-

lastet zu bewerten ist. Dies zeigt sich in den teilweise erheblichen Rückstaulängen und wird 

so auch durch den Verkehrsteilnehmer wahrgenommen. Als maßgebendes Problem inner-

halb des Systems der drei betroffenen Knotenpunkte sind einerseits die hohen Verkehrsstär-

ken und andererseits die räumlich geometrischen Einschränkungen insbesondere an der 

westlichen Einmündung zu nennen. Die folgenden Abschnitte betrachten die Knotenpunkte 

isoliert ohne die Wechselwirkungen mit den benachbarten Knotenpunkten. Dies ist notwen-

dig, um für jeden einzelnen Knotenpunkt den Maßnahmenumfang bewerten zu können. Die 

Wechselwirkungen werden in Abschnitt 5 im Rahmen der Verkehrsflusssimulation beschrie-

ben. 

4.1.1 Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße 
(L205) 

Die Maßnahmenentwicklung muss sich in erster Linie auf die westliche Einmündung kon-

zentrieren, da hier die Ursache für die Überlastung des Knotenpunktsystems erkannt wurde. 

Im Bestand handelt es sich um einen sehr kompakten Knotenpunkt, der in keiner Zufahrt 

über zusätzliche Fahrstreifen für Abbieger verfügt. Darüber hinaus wird es in der Lauenbur-

ger Straße aufgrund der vorhandenen Bebauung und des Bahndamms nicht möglich sein, 

zusätzliche Fahrstreifen herzustellen. Diese Maßnahme würde voraussichtlich auch nur ei-

nen geringen Beitrag zur Verbesserung der Überlastungssituation leisten. 

Ein Ausbau des Knotenpunktes in der Zufahrt der Pötrauer Straße wäre grundsätzlich denk-

bar, auch wenn dieser räumlich geometrisch voraussichtlich nicht ohne weiteres umsetzbar 

ist. Die Erweiterung der Straßenverkehrsfläche müsste mit dem Ziel erfolgen, einen ausrei-

chend langen Linksabbiegefahrstreifen zu schaffen. Aufgrund der vorhandenen gewerbli-

chen Nutzungen und den dafür vorgehaltenen Stellplätzen im Bereich des Schuhhauses Fi-

scher müsste die Erweiterung in Richtung des Bahndamms erfolgen. Dies führt voraussicht-

lich aber auch zu einem gewissen Anpassungsbedarf in der Zufahrt der Lauenburger Straße 

und der Zufahrt Zwischen den Brücken (Anpassung der Eckausrundungen unter Beachtung 

des Linienbusverkehrs). Beide Maßnahmen sind in Bezug auf die bauliche Realisierbarkeit 

als problematisch einzuschätzen und wäre gegebenenfalls nur mit einer (moderaten) Ver-

breiterung des Brückenbauwerks realisierbar. Das Vorbeifahren an wartenden Linksabbieger 

unter Mitbenutzung der Gehwege (vgl. Abschnitt 2.2.2) könnte so aber sicher verhindert wer-

den. Zwar konnte weder die Polizei dieses Verhalten bestätigen, noch konnte es in den Vi-

deoaufnahmen beobachtet werden. Die vorhandenen Bordabsenkungen schließen eine der-

artige Mitbenutzung der Gehwege im Bestand jedoch nicht aus. Die Situation sollte in Zukunft 

insbesondere aufgrund des einseitigen Zweirichtungsradweges und der Nutzung der Geh-

wege als Schulweg beobachtet werden.  

Es ist somit festzustellen, dass ein ausreichend langer Linksabbiegestreifen (ca. 80 bis 

100 m) zwar verkehrstechnisch wünschenswert, aber räumlich geometrisch nur sehr einge-

schränkt umsetzbar wäre. Die Wirkung eines zusätzlichen Linksabbiegestreifens wurde im 

Rahmen der Simulation des Verkehrsablaufs nicht weiter untersucht. 
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Für eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrsqualität im Kfz-Verkehr, aber auch im Sinne 

der Schaffung ausreichender Seitenräume für Fußgänger und Radfahrer wäre die Zufahrt 

Zwischen den Brücken deutlich zu verbreitern und mit getrennten Fahrstreifen für rechts- 

und linksabbiegende Fahrzeuge auszubauen. Eine Verbreiterung der lichten Weite des Brü-

ckenbauwerks von derzeit ca. 10,0 m auf mind. 18,0 m ist ausschließlich mit einem Neubau 

der Brücke und damit nicht kurz- bis mittelfristig zu realisieren.  

Da ein Ausbau zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der westlichen Einmündung somit nicht 

kurzfristig umsetzbar ist, sind nur signaltechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-

kehrsqualität möglich.  

Bei hoch ausgelasteten Knotenpunkten werden dann in der Regel die Freigabezeiten (Grün-

zeiten) und damit die Umlaufzeiten verlängert. Daraus resultiert in der Regel jedoch auch 

eine Verlängerung der Rückstaus in den einzelnen Zufahrten, da mit einer Verlängerung der 

Grünzeiten auch die Zeitdauer der Rotzeiten in den anderen Zufahrten steigt. Die Freigabe-

zeiten und im Weiteren auch die Umlaufzeiten können daher nicht beliebig verlängert wer-

den. Gemäß den Richtlinien für Lichtsignalanlagen RiLSA soll die Umlaufzeit 90 s möglichst 

nicht überschreiten. Wenn dabei eine ausreichende Verkehrsqualität nicht zu gewährleisten 

ist, darf die Umlaufzeit maximal 120 s betragen [5].  

Für die westliche Einmündung kann mit einer Umlaufzeit von 90 s in der Spitzenstunde früh 

ein qualitativ ausreichender Verkehrsablauf sichergestellt werden. In der Spitzenstunde spät 

wird mit einer Umlaufzeit von 90 s für zwei von drei Zufahrten keine ausreichende Verkehrs-

qualität berechnet. Rechnerisch wäre eine Umlaufzeit von mindestens 115 s erforderlich, 

damit für alle Zufahrten eine ausreichende Verkehrsqualität erreicht wird.  

 

Verkehrsqualität  

in den Spitzenstunden  

Rückstau gerundet 

Umlaufzeit 

90 s 120 s 

QSV  

[-] 

Rückstau 

[m] 

QSV  

[-] 

Rückstau 

[m] 

Pötrauer Straße 
früh D 120 D 130 

spät E 140 D 120 

Zwischen den Brücken 
früh D 160 D 160 

spät D 180 D 200 

Lauenburger Straße 
früh D 120 D 140 

spät E 140 D 140 

Tabelle 4: Westliche Einmündung 
Verkehrsqualität bei unterschiedlichen Umlaufzeiten in den maßgebenden Spitzenstunden 

Aus Tabelle 4 ist damit abzuleiten, dass zumindest in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag 

eine Umlaufzeit von 120 s zu empfehlen wäre. Dies gilt aber vorerst nur für die isolierte 

Betrachtung dieser Einmündung und nicht für das Knotenpunktsystem insgesamt. Zudem 

sind auch bei ausreichender Verkehrsqualität die rechnerischen Rückstaulängen in der Zu-

fahrt Zwischen den Brücken als problematisch zu bewerten. Die berechnete Länge von rund 
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200 m entspricht einem Rückstau von der vorhandenen Haltelinie bis in Höhe Raiffeisen-

straße. Dies kann nur mit einer guten Koordinierung der Lichtsignalanlagen reduziert, aber 

voraussichtlich nicht vollständig vermieden werden. 

4.1.2 Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße 
(L205) 

Für die Sparkassenkreuzung zeigen die Abschätzungen und überschläglichen Berechnun-

gen der Verkehrsqualität, dass auch hier die Umlaufzeit gegenüber der heutigen Situation 

zu verlängern ist. Für den Einzelknotenpunkt (ohne Wechselwirkungen mit den benachbar-

ten Knotenpunkten) sind allerdings Umlaufzeiten von 90 s in den beiden maßgebenden Spit-

zenstunden geeignet, die zu erwartenden Verkehrsnachfrage mit einer ausreichenden Ver-

kehrsqualität abwickeln zu können. Eine grundsätzliche Veränderung des Signalisierungs-

konzeptes ist dabei nicht erforderlich. Es werden lediglich die Freigabezeiten verändert. Ta-

belle 5 verdeutlicht anschaulich, dass auch bei einer längeren Umlaufzeit an diesem Kno-

tenpunkt keine grundsätzlich besseren Verkehrsqualitäten erreicht werden können. Im kon-

kreten Fall zeigt sich vielmehr, dass bei längeren Umlaufzeiten auch mit einer Verlängerung 

der Rückstaus zu rechnen ist. Außerdem weisen insbesondere die Zufahrten mit geringen 

Verkehrsstärken (Sparkassenanbindung) längere Wartezeiten und damit eine schlechtere 

Verkehrsqualität auf als bei kürzeren Umlaufzeiten. Für diesen Knotenpunkt wäre damit eine 

Umlaufzeit von 90 s zu empfehlen. 

 

Verkehrsqualität  

in den Spitzenstunden  

Rückstau gerundet 

R – rechts; L – links; g – Geradeaus 

Fahr-

streifen 

Spitzen-

stunde 

Umlaufzeit 

90 s 120 s 

QSV  

[-] 

Rückstau 

[m] 

QSV  

[-] 

Rückstau 

[m] 

Möllner Straße 

R 
früh C 80 C 100 

spät D 110 D 120 

G/L 
früh D 80 C 90 

spät D 80 D 100 

Gudower Straße R/G/L 
früh C 100 C 110 

spät C 120 C 130 

Sparkassenanbindung R/G/L 
früh C 30 D 30 

spät C 30 D 40 

Zwischen den Brücken 

L 
früh C 80 C 100 

spät C 80 C 100 

G/R 
früh A 40 A 50 

spät A 30 A 40 

Tabelle 5: Sparkassenkreuzung  
Verkehrsqualität bei unterschiedlichen Umlaufzeiten in den maßgebenden Spitzenstunden 
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4.1.3 Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 

Die aktuell vorfahrtgeregelte Kreuzung Raiffeisenstraße wäre auch mit den Prognosever-

kehrsstärken weiterhin als ausreichend leistungsfähig einzuschätzen, wenn keine Beeinflus-

sung durch den westlich angrenzenden Knotenpunkt (Sparkassenkreuzung) gegeben wäre. 

Eine grundlegende Verbesserung der Rückstauproblematik an diesen Knotenpunkten ist je-

doch erst nach einem Neubau der Eisenbahnbrücke „Strecke Hamburg-Berlin“ zu erwarten. 

Eine Verbesserung der Verkehrsqualität in der Raiffeisenstraße und der Anbindung der P+R-

Anlage wäre durch eine koordinierte Signalisierung der Kreuzung Raiffeisenstraße zu errei-

chen. An diesem Knotenpunkt ist ohnehin vorgesehen, mindestens eine Fußgänger-Licht-

signalanlage zu installieren. Dabei ist zu prüfen, ob eine Teilsignalisierung des Knotenpunk-

tes mit einer Fußgängerquerung (Fußgänger-Lichtsignalanlage) ausreichend oder eine Voll-

signalisierung zu empfehlen ist.  

Das Prinzip der Teilsignalisierung bzw. der „nicht vollständigen Signalisierung“ wird in den 

RiLSA für unterschiedliche Einsatzzwecke als geeignete Maßnahme zur Gewährleistung ei-

ner ausreichenden Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit beschrieben [5]. Wesentliches 

Merkmal ist dabei, dass nicht alle Zufahrten einer Einmündung oder Kreuzung mit Signalge-

bern ausgestattet werden, sondern nur die Zufahrten der Hauptrichtungen (Gudower 

Straße). In den Raiffeisenstraße und der Berliner Straße sind Einrichtungen erforderlich, die 

die Wartezeiten der Fahrzeuge in diesen Zufahrten erfassen. Die folgende Abbildung ver-

deutlicht dieses Prinzip für eine Einmündung.  

  
Abbildung 18: Prinzipdarstellung einer unvollständig signalisierten Einmündung ohne (links) und mit 

(rechts) Fußgängerquerung [5] 

Die Richtlinien empfehlen die Fußgängerquerung von der Kreuzung (deutlich) abzusetzen. 

Diese Absetzung ist erforderlich, um einen Stauraum vor der Fußgängerquerung für einbie-

gende Fahrzeuge aus der Nebenrichtung zu gewährleisten. Eine Fußgängerquerung müsste 

im östlichen Knotenpunktarm liegen, da eine abgesetzte Fußgängerquerung zwischen Spar-

kassenkreuzung und Raiffeisenstraße nicht zu realisieren ist. Bei den vorhandenen Wege-

beziehungen ist allerdings die Umwegigkeit für Fußgänger und Radfahrer und somit die Ak-

zeptanz einer weit abgesetzten Furt kritisch einzuschätzen. 

Im östlichen Knotenpunktarm würde aber eine weit abgesetzte Fußgängerfurt von queren-

den Fußgängern (und Radfahrern) zwischen Raiffeisenstraße und Berliner Straße aufgrund 

des entstehenden Umweges gegebenenfalls nicht angenommen und es würde weiterhin im 

unmittelbaren Knotenpunktbereich gequert. 
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Zudem besteht bei einer Teilsignalisierung auch keine Möglichkeit zwischen den Verkehren 

der Berliner Straße und der Raiffeisenstraße zu priorisieren. Ohne diese Priorisierung wür-

den (wie aktuell) vorrangig die Verkehre der Berliner Straße abfließen können.  

Schließlich sind bei einer Fußgängerlichtsignalanlage auch die Gehwege in den angrenzen-

den Streckenanschnitten und die möglichen Quellen und Ziele zu beachten. Es ist festzu-

stellen, dass sowohl in der Raiffeisenstraße und der Berliner Straße nur auf vergleichsweise 

kurzen Abschnitten beidseitige Gehwege vorhanden sind. In der Berliner Straße existiert im 

nördlichen Abschnitt nur ein Gehweg an der Westseite der Fahrbahn, an der südlichen Raiff-

eisenstraße bzw. der Bahnhofstraße hingegen nur an der Ostseite. Als wesentliche Quellen 

und Ziele sind einerseits die Wohnbebauung, die sich überwiegend an der Ostseite beider 

Straßen befindet und andererseits die großen Arbeitgeber an der Berliner Straße, die Ein-

richtungen der Mobilitätsdrehscheibe und im Weiteren auch das Ortszentrum der Gemeinde 

Büchen zu nennen. Insgesamt konnten während der Erhebungen rund 260 Querungen der 

Gudower Straße festgestellt werden, die sich zu rund 75% auf den östlichen Knotenpunktarm 

konzentrieren.  

Aufgrund der beschriebenen Problematik wäre aus gutachterlicher Sicht eine vollständige 

Signalisierung des Knotenpunkts zu empfehlen. Einerseits kann so zwischen den Zufahrten 

der Raiffeisenstraße und der Berliner Straße priorisiert und andererseits für Fußgänger um-

wegfreie Wegeführungen ermöglicht werden. Zwischenzeitlich wurden die weiteren LSA-Pla-

nungen beauftragt. Im Rahmen erster Abstimmungen zwischen Polizei, der Straßenver-

kehrsbehörde und dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr haben ergeben, dass auf 

die Fußgängerquerung im westlichen Knotenpunktarm verzichtet werden soll.  

Da der Knotenpunkt im Vergleich zu den bereits beschriebenen Knotenpunkten nur mit ver-

gleichsweise wenig Verkehr belastet ist, sind hier sehr kurze Umlaufzeiten ab 45 s ausrei-

chend, um einen guten bis befriedigenden Verkehrsablauf sicherzustellen. Dies gilt aller-

dings nur, wenn keine Beeinflussungen durch Rückstau vom Nachbarknotenpunkt gegeben 

wären. Aufgrund der Abhängigkeiten zu den benachbarten Knotenpunkten und den insge-

samt nur geringen Knotenpunktabständen sind alle drei Lichtsignalanlagen zu koordinieren.  

4.1.4 Koordinierung der Lichtsignalanlagen 

Die bisherigen theoretischen Betrachtungen zur Verkehrsqualität der einzelnen Lichtsignal-

anlagen zeigen, dass die erforderlichen Umlaufzeiten von Westen nach Osten deutlich ab-

nehmen. Gleichzeitig wurde auch abgeleitet, dass signifikante Verbesserungen der vorhan-

denen Verkehrssituation allein mit steuerungstechnischen Maßnahmen an den Einzelkno-

tenpunkten nur eingeschränkt möglich sind. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist 

eine Koordinierung der Lichtsignalanlagen (Grüne Welle) erforderlich. Dazu ist an allen Kno-

tenpunkten eine einheitliche Umlaufzeit erforderlich, die dem Maximum der in den Abschnit-

ten 4.1.1 bis 4.1.3 berechneten Umlaufzeit entspricht und als Systemumlaufzeit (hier 90 oder 

120 s) bezeichnet wird.  

Es besteht allerdings auch die Möglichkeit bei schwach belasteten Straßenzügen, die an die 

Hauptstraßenzüge angeschlossen werden, sogenannte Kurzumläufe zu schalten. Kurzum-

läufe weisen Umlaufzeiten auf, die nur halb so lang sind wie die Systemumlaufzeit. An der 

Kreuzung Raiffeisenstraße könnte damit auch eine Umlaufzeit von 45 oder 60 s geschaltet 
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werden. Ob ein derartiger Kurzumlauf unter den vorliegenden Rahmenbedingungen tatsäch-

lich sinnvoll ist, wird im Rahmen der mikroskopischen Verkehrsflusssimulation untersucht. 

Die Sättigungsgrade sollten möglichst 85% nicht überschreiten, um eine gute Funktionsfä-

higkeit der Koordinierung sicherzustellen. Dies kann aufgrund der beschriebenen hohen 

Auslastungen im betrachteten Knotenpunktsystem nicht sichergestellt werden. Demzufolge 

ist auch bei einer koordinierten Steuerung der Lichtsignalanlagen mit längeren Rückstaus zu 

rechnen. Es besteht allerdings die Möglichkeit die Rückstaus zu steuern, damit diese gege-

benenfalls in Straßenräumen liegen, die als weniger problematisch angesehen werden. Da 

aber in allen Straßenzügen zumindest eine einseitige Wohnbebauung vorhanden ist und alle 

Straßenzüge von einer hohen (auch innerörtlichen) Verkehrsbedeutung geprägt sind, lassen 

sich derart geeignete Straßenräume nicht identifizieren. 

Aus diesem Grund wird eine Koordinierung vorgeschlagen, die möglichst einen Ausgleich 

zwischen den Straßenräumen schafft, ohne einzelne Straßenräume übermäßig zu belasten. 

Es ist damit weiterhin in allen Straßen mit Rückstausituationen zu rechnen.  

Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft den schrittweisen Aufbau einer möglichen 

Koordinierung in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag mit einer Systemumlaufzeit von 90 s. 

Dabei ist der Verkehr aus der Möllner Straße in Richtung Pötrauer Straße bzw. Lauenburger 

Straße als wesentliche Hauptrichtung anzusehen. Als Gegenrichtung wird der Verkehr aus 

der Pötrauer Straße und Lauenburger Straße in die Möllner Straße sowie in die Gudower 

Straße betrachtet. Die Verkehre aus Richtung Osten und aus der Raiffeisenstraße wurden 

bestmöglich integriert. Dabei ist zu beachten, dass eine Koordinierung grundsätzlich ein 

Kompromiss zwischen den Anforderungen aller Verkehrsteilnehmer ist. Eine Koordinierung 

wird in sogenannten Zeit-Weg-Diagrammen dargestellt. Hier wird auf der x-Achse der Weg 

abgebildet, wobei der linke Bildrand der westlichen Einmündung entspricht. Auf der y-Achse 

wird die Zeit dargestellt (hier 2 LSA-Umläufe mit jeweils 90 s). 

Abbildung 19 verdeutlicht, dass für den Rechtsabbieger aus der Möllner Straße zwischen 

Sekunde 49 und 70 eine Grünzeit gesendet wird. Nach dem Rechtsabbiegen fahren die 

Fahrzeuge in Richtung Westen und treffen unterhalb der Eisenbahnbrücke auf eine bereits 

laufende Grünzeit, sodass hier vorerst nicht mit einem Fahrzeughalt zu rechnen ist (rot ge-

kennzeichnetes Band). Ein Rückstau vor der westlichen Einmündung entsteht somit prinzi-

piell nur durch zufließenden Verkehr aus der Gudower Straße (blaues Band in Abbildung 

21). 
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Abbildung 19: Koordinierung Hauptverkehrszeit spät – Umlaufzeit 90 s – koordinierte Hauptrichtung 

Abbildung 20 zeigt die Freigabezeiten bzw. die Grünbänder der Gegenrichtung. Fahrzeuge, 

die mit Grünbeginn an der Lauenburger Straße starten (Signalgruppe K3), treffen noch wäh-

rend der Rotzeit an der Sparkassenkreuzung ein. Kurz darauf wird die Fahrtrichtung Osten 

(über die Signalgruppe K1) freigegeben. Erst nach einer längeren Wartezeit kann dann für 

den Linksabbieger in Richtung Möllner Straße (K2) eine Grünzeit geschaltet werden. Theo-

retisch wäre es wünschenswert, die Freigabezeit der Signalgruppe K2 früher beginnen zu 

lassen. Dies ist allerdings nicht möglich, da zusammen mit der Signalgruppe K2 auch die 

Signalgruppe K3 vorgezogen werden müsste und sich dadurch die Koordinierung der Haupt-

richtung wesentlich verschlechtern würde. Die Verkehre aus der Pötrauer Straße (insbeson-

dere die Linksabbieger) können in der Regel erst abfließen, nachdem die Grünzeit der 

Lauenburger Straße beendet wurde. Diese Abbieger treffen an der Sparkassenkreuzung auf 

eine noch laufende Freigabezeit in Richtung Raiffeisenstraße (K1 an der Sparkassenkreu-

zung). An der Raiffeisenstraße treffen sie gegen Ende der Grünzeit ein, sodass einzelne 

Fahrzeuge voraussichtlich erst innerhalb der folgenden Freigabezeit abfließen können. Da-

bei ist auch zu beachten, dass gegebenenfalls bereits an der Sparkassenkreuzung Behinde-

rungen für den Verkehr in Richtung Osten auftreten können, wenn der Linksabbiegestreifen 

in Richtung Möllner Straße bereits durch wartende Fahrzeuge überstaut wird. Im Zusam-

menhang mit dem Umbau der Anbindung der Sparkassenzufahrt wird der Linksabbiegefahr-

streifen allerdings um ca. 15 m bzw. 3 Fahrzeuge). 
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Abbildung 20: Koordinierung Hauptverkehrszeit spät – Umlaufzeit 90 s – Gegenrichtung 

Die Abbildungen 21 und 22 stellen abschließend die Koordinierung mit der Kreuzung Raiff-

eisenstraße dar.  

Abbildung 21 zeigt dabei eine mögliche Variante, bei der das Hauptaugenmerk auf der Ko-

ordinierung der Verkehre entlang der Gudower Straße liegt. Für die östliche (K2) und die 

westliche Zufahrt (K4) werden zwischen den Umlaufsekunden 9 und 48 Grünzeiten geschal-

tet. Der Verkehr in Richtung Westen trifft dann an der Sparkassenkreuzung auf eine begin-

nende Grünzeit. Hier ist voraussichtlich keine unbehinderte Durchfahrt möglich, da zu Beginn 

der Grünzeit die gestauten Fahrzeuge, die aus der Raiffeisenstraße (und der Berliner Straße) 

eingebogen sind, abfließen. Für die Verkehre in Richtung Westen ist dennoch mit einer ver-

gleichsweise guten Verkehrsqualität zu rechnen. Im Weiteren treffen die Verkehre dann an 

der westlichen Einmündung auf Rot. Dabei entsteht ein Rückstau, der vor dem Eintreffen 

des koordinierten Verkehrs aus der Möllner Straße abgebaut werden müsste. Die mögliche 

Vorlaufzeit von etwa 10 s ist für einen vollständigen Abfluss der gestauten Fahrzeuge vo-

raussichtlich zu kurz.  

Die Verkehre aus der Raiffeisenstraße erreichen im Rahmen dieser Koordinierungsvariante 

nur eine vergleichsweise niedrige Verkehrsqualität, die aber wesentlich besser sein wird als 

im Bestand. 

Die Verkehre in Richtung Osten erreichen die Kreuzung Raiffeisenstraße während einer be-

reits laufenden Grünzeit, sodass in dieser Fahrtrichtung nicht mit wesentlichen Behinderun-

gen zu rechnen ist. Gestaute Fahrzeuge sind bei Eintreffen des koordinierten Fahrzeugpulks 

bereits abgeflossen.  
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Abbildung 21: Koordinierung Hauptverkehrszeit spät – Umlaufzeit 90 s – Gesamte Koordinierung –Vari-

ante 1 

Abbildung 22 zeigt für die Hauptverkehrszeit nachmittags eine Variante der Koordinierung, 

die eine Art Zuflussdosierung in der Gudower Straße umsetzt. Die Verkehre in Richtung 

Westen (aus Büchen-Dorf kommend) erhalten dabei nur eine kurze Freigabezeit von 16 s. 

Dabei ist rechnerisch noch eine ausreichende Verkehrsqualität sichergestellt. Die kurze Frei-

gabezeit gewährleistet aber, dass der Stauraum zwischen der Sparkassenkreuzung und der 

Kreuzung Raiffeisenstraße vollständig für die einbiegenden Verkehre aus der Berliner Straße 

und der Raiffeisenstraße zur Verfügung steht und verbessert damit die Verkehrsqualität für 

die Nebenstraßen.  

Die Wirksamkeit der Koordinierung gemäß Variante 1 ohne Zuflussdosierung wird im Rah-

men der Simulationsuntersuchung für verschiedene Varianten geprüft (siehe Abschnitt 5).  
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Abbildung 22: Koordinierung Hauptverkehrszeit spät – Umlaufzeit 90 s – Gesamte Koordinierung –Vari-
ante 2 

Abbildung 23 zeigt die Koordinierung in der Hauptverkehrszeit früh mit einer Systemumlauf-

zeit von 90 s. Die Grundsätze der Koordinierung entsprechend denen der Hauptverkehrszeit 

spät. Lediglich die Freigabezeiten an den einzelnen Knotenpunkten unterscheiden sich ge-

ringfügig aufgrund der unterschiedlichen Verkehrsstärken in den Spitzenstunden. 

 
Abbildung 23: Koordinierung Hauptverkehrszeit spät – Umlaufzeit 90 s – Gesamte Koordinierung 

4.2 Kreisverkehre 

Grundsätzlich sind Kreisverkehre geeignet auch hohe Verkehrsstärken mit einer guten Ver-

kehrsqualität bei hoher Verkehrssicherheit zu bewältigen. Ohne gegenseitige Beeinflussun-

gen aufgrund der geringen Knotenpunktabstände wären an allen drei Knotenpunkten Kreis-

verkehre geeignet, die prognostizierte Verkehrsnachfrage abzuwickeln. Die tatsächlich auf-

tretenden Wechselwirkungen zwischen den Knotenpunkten können jedoch erst im Rahmen 

der mikroskopischen Verkehrsflusssimulation geprüft werden (siehe Abschnitt 5).  
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Kreisverkehre weisen allerdings auch einen nicht unerheblichen Flächenbedarf auf, sodass 

in einem ersten Schritt die räumlich geometrische Umsetzbarkeit im Rahmen einer Konzept-

studie untersucht wurde. 

Rahmenbedingungen und Planungsansätze: 

• 30,0 m Außendurchmesser (zzgl. Geh- und Radwege) 

• 3,5 m breite umlaufende gemeinsame Geh- und Radwege:   

• Radverkehr auf der Fahrbahn ist aufgrund der zu erwartenden Verkehrsstärken von 

15.000 Kfz/24h oder mehr in der Regel nicht empfehlenswert 

• Fahrbahnteiler in allen Zufahrten 

• keine detaillierte Prüfung der Befahrbarkeit, der Höhensituation oder der Entwässerung 

• Minikreisverkehre werden in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger im Bereich der 

Landesstraßen als nicht genehmigungsfähig bewertet 

4.2.1 Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße 
(L205) 

Die Möglichkeiten für den Bau eines Kreisverkehres sind an der westlichen Einmündung 

deutlich eingeschränkt. Für einen richtliniengerechten Kreisverkehr mit ausreichend breiten 

Seitenbereichen für Fußgänger und Radfahrer wäre auch hier das Brückenbauwerk der Ei-

senbahnlinie Hamburg-Berlin zu ersetzen. Darüber hinaus wäre zusätzlich im Bereich der 

Grundstücke Lauenburger Straße 4 bis 6 Grunderwerb von mindestens 100 bis 150 m² er-

forderlich, wobei die dort vorhandene Topografie nicht berücksichtigt wurde. Der anstei-

gende Geländeverlauf erfordert zusätzliche Böschungen oder Stützmauern, die den genann-

ten Flächenbedarf nochmals vergrößern werden. Zur Abschätzung des tatsächlichen Flä-

chenbedarfs wäre hier eine Vermessung des Geländeprofils im Bereich der genannten 

Grundstücke notwendig. Zudem ist auch nicht auszuschließen, dass in den vorhandenen 

Bahndamm eingegriffen werden muss, um einen richtliniengerechten Kreisverkehr herzu-

stellen. In Abbildung 24 wird ein Fahrbahnteiler in der Zufahrt Zwischen den Brücken darge-

stellt, auch wenn dort voraussichtlich zukünftig keine Fußgängerquerung hergestellt wird. Ein 

Verzicht auf diesen Fahrbahnteiler führt zwar gegebenenfalls zu einem geringeren Flächen-

bedarf. Auf einen Neubau des Brückenbauwerks kann aber voraussichtlich nicht verzichtet 

werden. Dies gilt insbesondere auch, da die vorhandenen Gehwege im Bereich der Brücke 

als unzureichend zu bewerten sind (vgl. Abschnitt 2.2) und bei einer baulichen Anpassung 

des Knotenpunktes richtliniengerecht zu verbreitern wären. Aufgrund der räumlich-geomet-

rischen Problemlagen kann ein Kreisverkehr an dieser Stelle nicht empfohlen werden.  
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Abbildung 24: Konzept Kreisverkehr – westliche Einmündung (vgl. Anlage 1) 

4.2.2 Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße 
(L205) 

Bei der konzeptionellen Überprüfung der Möglichkeiten, an der Sparkassenkreuzung einen 

Kreisverkehr herzustellen, sind als Zwangspunkte mindestens das Brückenbauwerk der Ei-

senbahnlinie Lübeck-Lüneburg (östlich) und die neue Anbindung des Sparkassengeländes 

im Süden zu beachten.  

Zusammenfassend gilt für diesen Knotenpunkt, dass ein Kreisverkehr räumlich-geometrisch 

gegebenenfalls möglich wäre. Im Bereich des östlichen Brückenbauwerks der Eisenbahnli-

nie Lübeck-Lüneburg entsteht (ohne Neubau) jedoch eine Engstelle in den Gehwegberei-

chen. Dies scheint aufgrund der vergleichsweise geringen Länge und bei möglichen Geh-

wegbreiten von voraussichtlich mindestens 2,0 m noch akzeptabel. Zur Schaffung ausrei-

chender Gehwegbreiten ist in den Abschnitten außerhalb des Bauwerks im östlichen Kno-

tenpunktarm Grunderwerb nicht auszuschließen. Dieser ließe sich durch einen Verzicht auf 

den Fahrbahnteiler in der östlichen Zufahrt zwar etwas reduzieren. Allerdings kann dieser 

Verzicht aus verkehrsplanerischer Sicht und aufgrund der Bedeutung dieser Querungsstelle 

für Fußgänger und Radfahrer nicht empfohlen werden. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass 

der vorhandene Baumbestand im Bereich des Amtsplatzes in erheblichem Umfang mindes-

tens als gefährdet zu bewerten ist.  

Grundsätzlich wäre ein Kreisverkehr an dieser Stelle mit den genannten Problemen zwar 

denkbar, müsste in einer vertiefenden Studie aber noch detaillierter auch unter Beachtung 

der Höhenentwicklung in der nördlichen Zufahrt sowie in Richtung Amtsplatz geprüft werden. 

Zudem wird im Rahmen der Simulationsstudie auch das Zusammenwirken der Kreisverkehre 

bzw. eines Systems aus zwei Lichtsignalanlagen und einem Kreisverkehr untersucht und 

auch aus verkehrlicher Sicht als nicht unproblematisch bewertet (vgl. Abschnitt 5.2.6). Die 

folgende Abbildung zeigt die Konzeptstudie für diesen Kreisverkehr. 
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Abbildung 25: Konzept Kreisverkehr – Sparkassenkreuzung (vgl. Anlage 2) 

4.2.3 Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 

Ein möglicher Kreisverkehr an der Kreuzung Raiffeisenstraße ist räumlich geometrisch vo-

raussichtlich nicht umsetzbar. Insbesondere die vorhandene Bebauung an der Raiffeisen-

straße stellt einen wesentlichen Zwangspunkt dar, der eine richtliniengerechte Umsetzung 

eines kleinen Kreisverkehrs nahezu unmöglich macht. Einerseits müsste die vorhandene 

Überdachung im Bereich der Tankstelle gekürzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass 

auch Zapfsäulen entfernt oder verlegt werden müssen. Zudem würden voraussichtlich an 

der östlichen Fahrbahnseite keine Gehwegflächen mehr zur Verfügung stehen.  

Auch der nördliche Knotenpunktarm ist in Bezug auf den Flächenbedarf nicht unproblema-

tisch, da hier in nennenswertem Umfang Grunderwerb zu Lasten der dort vorhandenen Ge-

werbegrundstücke notwendig wird. Für diese Kreuzung gilt damit die Empfehlung, von wei-

teren Planungen eines Kreisverkehrs abzusehen.  



Verkehrsuntersuchung zum Kreuzungsbereich  
L200 / L205 „Zwischen den Brücken“ in der Gemeinde Büchen 

 

 

26.02.2019  39 

 
Abbildung 26: Konzept Kreisverkehr – Kreuzung Raiffeisenstraße (vgl. Anlage 3) 

4.2.4 Fazit 

Die Möglichkeiten zur Herstellung von Kreisverkehren sind an den betrachteten Knotenpunk-

ten sehr eingeschränkt. Insbesondere an der westlichen Einmündung und der Kreuzung Rai-

ffeisenstraße können Kreisverkehre derzeit nicht empfohlen werden. An der Sparkassen-

kreuzung wäre ein Kreisverkehr zwar mit Einschränkungen (Eingriff in den Baumbestand, 

Engstelle im Bereich des vorhandenen Brückenbauwerks, ggf. Grunderwerb) denkbar. Aller-

dings wurden in den vorliegenden konzeptionellen Betrachtungen die Entwässerung und Hö-

hensituation nicht detailliert betrachtet. Hieraus können weitere Realisierungshemmnisse 

entstehen. Zudem ist im Ausblick auf Abschnitt 5.2.6 bereits angedeutet worden, dass eine 

Kombination von einem Kreisverkehr zwischen zwei Lichtsignalanlagen verkehrstechnisch 

ebenfalls nicht unproblematisch ist. 

Zusammenfassend ist damit bereits an dieser Stelle von der weiteren Planung und der Her-

stellung von Kreisverkehren abzuraten.  
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5 Simulation des Verkehrsablaufs 

5.1 Methodik 

Eine praxisnahe Überprüfung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der signalisierten Kno-

tenpunkte Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer 

Straße (L205), Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße 

(L205) und Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße kann aufgrund der 

gegenseitigen Abhängigkeiten nur mit Hilfe von Verkehrsflusssimulationen in den maßge-

benden Spitzenstunden morgens und nachmittags durchgeführt werden. 

Hierfür wird das Programmsystems PTV VISSIM [6] verwendet. Gegenüber den herkömmli-

chen „statischen“ Einzelknotenbetrachtungen mit der Annahme eines zufälligen Eintreffens 

der Fahrzeuge an den Knotenpunkten (wie z.B. bei der HBS-Bewertung) können hiermit 

komplexe Verkehrsabläufe und gegenseitige Abhängigkeiten beurteilt werden. Unter Berück-

sichtigung realitätsnaher fahrdynamischer, fahrgeometrischer und verhaltensabhängiger  

Parameter werden als maßgebende Kenngrößen für die Beurteilung des Verkehrsablaufes 

im Wesentlichen die mittleren Verlustzeiten und die maximalen Staulängen am Knotenpunkt 

bzw. für die einzelnen Zufahrten ausgewertet. Zur Absicherung der Simulationsergebnisse 

werden die beiden Spitzenstunden jeweils 20-mal durchlaufen und ausgewertet. 

Grundsätzlich soll eine Simulationsstudie einem festgelegten Ablauf folgen [7]. Nach den 

vorbereitenden Arbeiten ist ein Netzmodell mit allen relevanten statischen (Strecken, Licht-

signalanlagen, Vorfahrtregelung, statische Routenwahl usw.) und dynamischen Elementen 

(Lichtsignalsteuerung, Verkehrsabhängigkeit, dynamische Routenwahl) zu modellieren. An-

schließend ist zu prüfen, ob die modellierten Verkehrsabläufe grundsätzlich den tatsächli-

chen/erwarteten Verkehrsabläufen entsprechen (z.B. werden Vorfahrtregeln beachtet, wird 

an roten Signalgebern gehalten). Liegt dann ein weitgehend fehlerfreies Netz (d.h. die zu 

beobachtenden simulierten Verkehrsabläufe entsprechen grundsätzlich der Realität) vor, 

kann mit der Kalibrierung des Simulationsmodells begonnen werden.  

Die Kalibrierung eines Simulationsmodells beschreibt einen Vorgang, bei dem die (Verhal-

tens-) Parameter einer Simulation so eingestellt werden, dass der erhobene tatsächliche 

Verkehrsablauf des realen Knotenpunktsystems möglichst gut simuliert wird. In diesem 

Schritt werden beispielsweise die Parameter zur Wunschbeschleunigung, zur Akzeptanz von 

Zeitlücken und zur Geschwindigkeitswahl bei Abbiegevorgängen eingestellt. Die Prüfung er-

folgt dann auf Basis von erhobenen Messgrößen des Verkehrsablaufs (z.B. Wartezeiten, 

Zeitlückenwerte, Rückstaulängen) und deren Entsprechung in der Simulation. Insbesondere 

die Wartezeiten und Zeitlückenwerte sind nur mit sehr hohem Erhebungsaufwand in der Re-

alität zu ermitteln, sodass in der vorliegenden Untersuchung eine Kalibrierung in zwei Schrit-

ten erfolgte. Zu Beginn erfolgte eine Kalibrierung unter den Voraussetzungen der Berech-

nungsverfahren des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (z.B. Ein-

zelknotenpunkte, Festzeitsteuerung, zufälliger Fahrzeugzufluss), um die grundsätzlichen 

Verhaltensparameter einzustellen. Erst wenn die berechneten Wartezeiten und Rückstau-

längen gut den simulierten Verlustzeiten und den maximalen Staulängen entsprach, wurde 

das Netzmodell dahingehend verändert, dass ein Knotenpunktsystem und die vorhandenen 

verkehrsabhängigen Steuerungen (inkl. der Kommunikation der Lichtsignalanlagen) simuliert 

wurden. Die Kalibrierung war aber erst erfolgreich, nachdem an der Sparkassenkreuzung 
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auf eine Festzeitsteuerung umgestellt wurde. Die Auswertung des zur Verfügung stehenden 

Videomaterials bestätigte die Vermutung, dass zum Zeitpunkt der Verkehrserhebungen tat-

sächlich eine Festzeitsteuerung geschaltet war. Anschließend konnte mit der Validierung des 

Simulationsmodells begonnen werden.  

Unter Validierung eines Simulationsmodells versteht man den Nachweis, dass die Simulati-

onsparameter nicht nur in einer bestimmten Situation (auf die kalibriert wird) geeignet sind, 

eine gute Übereinstimmung zwischen tatsächlichen und simulierten Verkehrsabläufen zu er-

reichen, sondern auch für weitere Tage oder andere Zeitbereiche. Dazu ist mindestens ein 

zweiter Datensatz erforderlich. In der vorliegenden Simulationsstudie wurde dies erreicht, in 

dem die Kalibrierung auf Grundlage der Spitzenstunden früh und die Validierung auf Grund-

lage der Spitzenstunde spät durchgeführt wurde. Im Schritt der Validierung werden keine 

Verhaltensparameter mehr geändert, sodass gegebenenfalls Rückkopplungen zur Kalibrie-

rung notwendig sind.  

Nachdem die Verhaltensparameter eingestellt worden sind, wurden die neuen Netzelemente 

ergänzt (geänderte Anbindung der Sparkasse, veränderte Haltelinien, neue Lichtsignalan-

lage an der Kreuzung Raiffeisenstraße). Mit diesem geänderten Netzmodell und den zu er-

wartenden Prognoseverkehrsstärken wurde die Simulationsstudie bearbeitet.  

5.2 Varianten und Ergebnisse 

5.2.1 Bestand mit Prognoseverkehrsstärken – Vergleichsfall 

Ohne weitergehende Veränderungen der Lichtsignalsteuerung (und ohne Umbau der Spar-

kassenkreuzung) ist aufgrund der steigenden Verkehrsstärken mit einer weiteren Ver-

schlechterung der Verkehrsqualität zu rechnen. Im Vergleich zur erhobenen Bestandssitua-

tion berücksichtigt die Simulation jedoch an beiden Lichtsignalanlagen die Wirkung der ver-

kehrsabhängigen Steuerung.  

Dieser Fall dient im Weiteren als Vergleichsfall zur Bewertung möglicher Veränderungen im 

Verkehrsablauf durch eine Anpassung der Lichtsignalanlagensteuerung.  

Während im Bestand in der Hauptverkehrszeit früh noch ein Verkehrsablauf zu beobachten 

ist, der zwar vereinzelt bzw. in vergleichsweise kurzen Zeitabschnitten durch längere Rück-

stausituationen geprägt ist, würden sich die Stauereignisse sowohl räumlich als auch zeitlich 

deutlich verlängern, wenn keine (baulichen oder) steuerungstechnischen Anpassungen an 

den Knotenpunkten erfolgen. In der Spitzenstunde spät werden sich die bereits im Bestand 

unzureichenden Verkehrsabläufe ebenfalls nochmals wesentlich verschlechtern.  

Zudem zeigen die Simulationsergebnisse, dass die erwarteten Verkehrsstärken nicht abge-

wickelt werden können. Insbesondere in den Zufahrten der Straße Zwischen den Brücken, 

Gudower Straße und Raiffeisenstraße weichen die simulierten und die prognostizierten Ver-

kehrsstärken so deutlich voneinander ab, dass nicht mehr von einer Abweichung im Rahmen 

der statistischen Schwankungsbreite auszugehen ist. Dieser Befund bestätigt sich in Form 

von erheblichen Rückstaulängen von zum Teil über 500 m und den dramatischen Verlust-

zeiten von deutlich über 1.000 s (> 15 min) in der Raiffeisenstraße in der Spitzenstunde spät.  
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Zwischen den Brücken (L205/L200) /  

Lauenburger Straße (L200) /  

Pötrauer Straße (L205)  

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Pötrauer Straße Geradeaus/Links 385 480 400 445 

Zwischen den Brücken Rechts/Links 80 150* 90 165* 

Lauenburger Straße Geradeaus/Rechts 85 175 85 165 

* … Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 6: Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau im Vergleichsfall in den maßgebenden Spitzenstunden 

 

Möllner Straße (L200) /  

Zwischen den Brücken (L200/L205) /  

Gudower Straße (L205) 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Möllner Straße 

aufgrund der erheblichen 

Rückstaulängen wurden die 

Fahrstreifen zusammenge-

fasst 

Rechts 

80 210 240 510 
Geradeaus/Links 

Gudower Straße alle Richtungen 100 100* 135 100* 

Kreissparkasse alle Richtungen 75 50 85 50 

Zwischen den Brücken Rechts/Geradeaus 40 130 35 110 

Links 85 150* 85 150* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 7: Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau im Vergleichsfall in den maßgebenden Spitzenstunden 

 

Gudower Straße (L205) /  

Raiffeisenstraße /  

Berliner Straße 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Berliner Straße alle Richtungen 65 50 110 55 

Gudower Straße Ost alle Richtungen 360 310 650 400 

Raiffeisenstraße alle Richtungen 380 230 >1.000 510 

Gudower Straße West alle Richtungen 10 95* 10 100* 

* …  Rückstau geprägt durch einzelne Rückstaus durch wartende Linksabbieger, kurzzeitiger Rückstau bis Möllner Straße. 

Tabelle 8: Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 
Verlustzeiten und Rückstau im Vergleichsfall in den maßgebenden Spitzenstunden 
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Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 27 einen Ausschnitt aus der Simulation der Bestandsitu-

ation mit den Prognoseverkehrsstärken in der Spitzenstunde spät. Dabei ist deutlich zu er-

kennen, dass sich in fast allen zulaufenden Strecken erhebliche Rückstaus bilden.  

 
Abbildung 27: Ausschnitt aus einem Simulationslauf im Bestandsnetz mit Prognoseverkehrsstärken 

5.2.2 Variante 1: Festzeitsteuerung an allen drei Lichtsignalanlagen – 90 s Umlaufzeit 

In Variante 1 wurde die neue Vollsignalisierung am Knotenpunkt Gudower Straße (L205) / 

Raiffeisenstraße / Berliner Straße modelliert und die baulichen Anpassungen an der Spar-

kassenkreuzung in das Netzmodell übernommen. An allen Knotenpunkten wurde die Um-

laufzeit in beiden Spitzenstunden auf 90 s erhöht und die entworfene Koordinierung der An-

lagen modelltechnisch umgesetzt.  

Auch wenn bereits aus den theoretischen Überlegungen in Abschnitt 4.1.1 heraus zu erwar-

ten ist, dass in der Spitzenstunde am Nachmittag kein qualitativ ausreichender Verkehrsab-

lauf gegeben sein wird, zeigen die Simulationsergebnisse deutliche Verbesserungen bezo-

gen auf den Vergleichsfall. In den Tabellen 9 bis 11 sind die Simulationsergebnisse der Va-

riante 1 angegeben. Dabei ist in den grün hinterlegten Feldern eine Verbesserung, in den 

gelb hinterlegten Feldern keine (nennenswerte) Veränderung und in den rot hinterlegten Fel-

dern eine Verschlechterung gegenüber dem Vergleichsfall festzustellen. 

Diese farbliche Hinterlegung verdeutlicht sehr anschaulich die wesentlichen Verbesserun-

gen, die mit einer zusätzlichen Lichtsignalanlage und einer guten Koordinierung möglich 

sind. Dies gilt bereits ohne zusätzliche verkehrsabhängige Eingriffe in die Lichtsignalsteue-

rungen. Allerdings sind in den Hauptverkehrszeiten auch keine nennenswerten Vorteile 

durch eine verkehrsabhängige Steuerung zu erwarten. Aufgrund der sehr hohen Auslastun-

gen aller Knotenpunktzufahrten würde die verkehrsabhängige Steuerung voraussichtlich in 

eine Festzeitsteuerung übergehen. In Zeiten mit weniger Verkehr außerhalb der Hauptver-

kehrszeiten können aber weitere Qualitätsverbesserungen erreicht werden. Anders als im 

Vergleichsfall können auch die erwarteten Prognoseverkehrsstärken in beiden Spitzenstun-

den abgewickelt werden, auch wenn die Verkehrsqualitäten nicht in allen Zufahrten den all-

gemeinen Qualitätsanforderungen (QSV = D) entsprechen. Dies gilt in der Spitzenstunde 

früh nur für die Zufahrt der Möllner Straße und in der Spitzenstunde spät für die Zufahrten 

Lauenburger Straße, Pötrauer Straße, Möllner Straße und Raiffeisenstraße.  
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Zwischen den Brücken (L205/L200) /  

Lauenburger Straße (L200) /  

Pötrauer Straße (L205)  

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Pötrauer Straße Geradeaus/Links 60 125 100 160 

Zwischen den Brücken Rechts/Links 30 135* 30 130* 

Lauenburger Straße Geradeaus/Rechts 60 135 105 200 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 9: Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 1 in den maßgebenden Spitzenstunden 

Möllner Straße (L200) /  

Zwischen den Brücken (L200/L205) /  

Gudower Straße (L205) 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Möllner Straße 

aufgrund der erheblichen 

Rückstaulängen wurden die 

Fahrstreifen zusammenge-

fasst 

Rechts 

85 215 130 360 
Geradeaus/Links 

Gudower Straße alle Richtungen 45 100* 40 100* 

Kreissparkasse alle Richtungen 45 30 40 30 

Zwischen den Brücken Rechts/Geradeaus 10 60 10 30 

Links 35 115 30 100* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 10: Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 1 in den maßgebenden Spitzenstunden 

Gudower Straße (L205) /  

Raiffeisenstraße /  

Berliner Straße 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Berliner Straße alle Richtungen 30 30 35 30 

Gudower Straße Ost alle Richtungen 20 50 25 45 

Raiffeisenstraße alle Richtungen 60 65 135 165 

Gudower Straße West alle Richtungen 20 100* 15 100* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 11: Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 1 in den maßgebenden Spitzenstunden 
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5.2.3 Variante 2: Festzeitsteuerung an allen drei Lichtsignalanlagen – 120 s Umlaufzeit 

Die Variante 2 entspricht weitgehend der Variante 1. Lediglich die Lichtsignalsteuerung an 

den Einzelknotenpunkten und die Koordinierung der Lichtsignalanlagen wurden an eine Um-

laufzeit von 120 s angepasst.  

Die Tabellen 12 bis 14 fassen die Simulationsergebnisse der Variante 2 zusammen. Dabei 

verdeutlichen die eingefärbten Felder wiederum die Veränderungen bezogen auf den Ver-

gleichsfall.  

Auch bei einer Umlaufzeit von 120 s an allen Lichtsignalanlagen sind deutliche Verbesse-

rungen gegenüber dem Vergleichsfall möglich. Mit der längeren Umlaufzeit, die sich an den 

Qualitätsanforderungen der westlichen Einmündung orientiert, sind insbesondere dort wei-

tere Verbesserungen der Verkehrsqualität möglich.  

Allerdings verlängern sich die Rückstaulängen in der Zufahrt Zwischen den Brücken. Dies 

wirkt sich dann auch (moderat) auf die östlich angrenzenden Knotenpunkte aus. Zudem ver-

schlechtert sich mit der längeren Umlaufzeit auch die Koordinierbarkeit der Lichtsignalanla-

gen. Aus diesen beiden Aspekten resultieren längere Verlustzeiten und längere Rückstaus 

in der Zufahrt Möllner Straße (Spitzenstunde spät) im Vergleich zur Variante 1 sowie in der 

Zufahrt Zwischen den Brücken an der Sparkassenkreuzung. Auch an der Kreuzung Raiffei-

senstraße sind Verschlechterungen im Vergleich zur Variante 1 festzustellen. Die Verlustzei-

ten in der Raiffeisenstraße steigen von rund 135 auf 185 s um fast eine Minute an. 

Somit ergeben sich im Vergleich der Varianten 1 und 2 leichte Verbesserungen an der west-

lichen Einmündung in Variante 2, wohingegen sich die Verkehrsqualität an der Sparkassen-

kreuzung und der Kreuzung Raiffeisenstraße verschlechtert. An dieser Stelle kann anhand 

der einzelknotenpunktbezogenen Ergebnisdarstellung (unter Berücksichtigung der Wechsel-

wirkungen mit den benachbarten Knotenpunkten) jedoch noch keine Vorzugsvariante abge-

leitet werden. Die knotenpunktübergreifende Bewertung erfolgt in Abschnitt 5.2.8. 

 

Zwischen den Brücken (L205/L200) /  

Lauenburger Straße (L200) /  

Pötrauer Straße (L205)  

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Pötrauer Straße Geradeaus/Links 55 125 80 140 

Zwischen den Brücken Rechts/Links 35 135* 35 145* 

Lauenburger Straße Geradeaus/Rechts 60 135 60 150 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 12: Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 2 in den maßgebenden Spitzenstunden 
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Möllner Straße (L200) /  

Zwischen den Brücken (L200/L205) /  

Gudower Straße (L205) 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Möllner Straße  

aufgrund der erheblichen 

Rückstaulängen wurden die 

Fahrstreifen zusammenge-

fasst 

Rechts 

65 190 150 400 
Geradeaus/Links 

Gudower Straße alle Richtungen 45 100* 40 100* 

Kreissparkasse alle Richtungen 45 30 60 30 

Zwischen den Brücken Rechts/Geradeaus 10 55 30 80 

Links 30 110 50 135* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 13: Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 2 in den maßgebenden Spitzenstunden 

Gudower Straße (L205) /  

Raiffeisenstraße /  

Berliner Straße 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Berliner Straße alle Richtungen 30 30 35 30 

Gudower Straße Ost alle Richtungen 20 45 30 60 

Raiffeisenstraße alle Richtungen 60 60 185 200 

Gudower Straße West alle Richtungen 20 100* 30 110* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 14: Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 
Verlustzeiten und Rückstau im Variante 2 in den maßgebenden Spitzenstunden 

5.2.4 Variante 3 mit Kurzumläufen an der Kreuzung Raiffeisenstraße (90 s / 45 s) 

Die Variante 3 entspricht der Variante 1 mit einer Umlaufzeit von 90 s. Für die Kreuzung 

Raiffeisenstraße werden aufgrund der vergleichsweise geringen Verkehrsstärken jedoch 

Signalzeitenpläne mit einer Umlaufzeit von 45 s in beiden Spitzenstunden betrachtet.  

Die Erwartung einer weiteren Verbesserung der Verkehrsqualität erfüllt sich hierbei jedoch 

nicht. Zwar ergeben sich rechnerisch kürzere Wartezeiten an der Raiffeisenstraße (vgl. Ab-

schnitt 4.1.4). Die Koordinierung wird jedoch signifikant verschlechtert, was sich letztendlich 

auch in den simulierten Verlustzeiten und Rückstaus vor allem an der Sparkassenkreuzung 

und an der Kreuzung Raiffeisenstraße widerspiegelt.  

Der Vergleich in den Tabellen 15 und 17 zeigt nunmehr die Veränderungen zur Variante 1, 

wobei weiterhin gilt: grün = Verbesserung, gelb = keine Veränderung, rot = Verschlechte-

rung.  
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Zwischen den Brücken (L205/L200) /  

Lauenburger Straße (L200) /  

Pötrauer Straße (L205)  

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Pötrauer Straße Geradeaus/Links 55 140 100 160 

Zwischen den Brücken Rechts/Links 40 130* 30 135* 

Lauenburger Straße Geradeaus/Rechts 55 155 105 200 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 15: Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 3 in den maßgebenden Spitzenstunden 

Möllner Straße (L200) /  

Zwischen den Brücken (L200/L205) /  

Gudower Straße (L205) 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Möllner Straße  

aufgrund der erheblichen 

Rückstaulängen wurden die 

Fahrstreifen zusammenge-

fasst 

Rechts 

80 250 150 425 
Geradeaus/Links 

Gudower Straße alle Richtungen 50 100* 45 100* 

Kreissparkasse alle Richtungen 50 30 45 35 

Zwischen den Brücken Rechts/Geradeaus 15 80 10 40 

Links 40 115 30 100* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 16: Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 3 in den maßgebenden Spitzenstunden 

Gudower Straße (L205) /  

Raiffeisenstraße /  

Berliner Straße 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Berliner Straße alle Richtungen 20 40 20 25 

Gudower Straße Ost alle Richtungen 30 75 30 60 

Raiffeisenstraße alle Richtungen 50 75 130 150 

Gudower Straße West alle Richtungen 30 110* 35 110* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 17: Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 3 in den maßgebenden Spitzenstunden 
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In der Spitzenstunde früh sind die Veränderungen der Verlustzeiten weitgehend vernachläs-

sigbar (± 5s) und für den Verkehrsteilnehmer kaum/nicht spürbar. An der Kreuzung Raiffei-

senstraße reduzieren sich die Verlustzeiten um rund 10 s in den Zufahrten Berliner Straße 

und Raiffeisenstraße. Für die Gudower Straße sind in beiden Zufahrten jedoch ca. 10 s hö-

here mittlere Verlustzeiten zu erwarten.  

In der Spitzenstunde spät sind die Auswirkungen des Kurzumlaufes an der Kreuzung Raiff-

eisenstraße auch an der Sparkassenkreuzung feststellbar. Die mittleren Verlustzeiten in der 

Möllner Straße erhöhen sich um rund 20 s auf ca. 150 s. An der Kreuzung Raiffeisenstraße 

sind durch den Kurzumlauf keine grundsätzlichen Veränderungen der Verkehrsqualität spür-

bar. Den Verbesserungen für die Nebenrichtungen an der Kreuzung Raiffeisenstraße stehen 

die Verschlechterungen für den Verkehr entlang der Landesstraße gegenüber. Insbesondere 

die längeren Verlustzeiten (bzw. der dabei entstehende Rückstau) in der westlichen Zufahrt 

wirken sich auch auf die Sparkassenkreuzung aus und führen dort zu den beschriebenen 

Verschlechterungen. 

5.2.5 Variante 4 mit Kurzumläufen an der Kreuzung Raiffeisenstraße (120s / 60 s) 

In Variante 4 werden die längeren Umlaufzeiten im Knotenpunktsystem der Variante 2 

(120 s) mit Kurzumläufen an der Kreuzung Raiffeisenstraße (60 s) kombiniert. Die farbliche 

Hinterlegung der Felder beschreibt den Vergleich zur Variante 2. 

Die Simulationsergebnisse (vgl. Tabellen 18 bis 20) der Variante 4 bestätigen grundsätzlich 

die Aussage zur Variante 3, dass in der konkreten vorliegenden Situation durch einen Kurz-

umlauf an der Kreuzung Raiffeisenstraße keine Verbesserungen zu erreichen sind. Im Ge-

genteil zeigen die mittleren Verlustzeiten und die Rückstaulängen der Spitzenstunde spät an 

der Sparkassenkreuzung sogar zum Teil deutliche Verlängerungen der mittleren Verlustzei-

ten in der Zufahrt Möllner Straße. Dem stehen erneut nur vergleichsweise geringe Verände-

rungen an der Kreuzung Raiffeisenstraße gegenüber.  

 

Zwischen den Brücken (L205/L200) /  

Lauenburger Straße (L200) /  

Pötrauer Straße (L205)  

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Pötrauer Straße Geradeaus/Links 65 140 65 130 

Zwischen den Brücken Rechts/Links 30 135* 25 150* 

Lauenburger Straße Geradeaus/Rechts 55 140 60 150 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 18: Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 4 in den maßgebenden Spitzenstunden 
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Möllner Straße (L200) /  

Zwischen den Brücken (L200/L205) /  

Gudower Straße (L205) 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Möllner Straße  

aufgrund der erheblichen 

Rückstaulängen wurden die 

Fahrstreifen zusammenge-

fasst 

Rechts 

60 165 180 460 

Geradeaus/Links 

Gudower Straße alle Richtungen 50 100* 50 100* 

Kreissparkasse alle Richtungen 55 35 60 40 

Zwischen den Brücken Rechts/Geradeaus 25 115 15 45 

Links 55 140 35 130* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 19: Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 4 in den maßgebenden Spitzenstunden 

Gudower Straße (L205) /  

Raiffeisenstraße /  

Berliner Straße 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Berliner Straße alle Richtungen 40 35 30 30 

Gudower Straße Ost alle Richtungen 25 55 35 65 

Raiffeisenstraße alle Richtungen 80 80 175 180 

Gudower Straße West alle Richtungen 15 110* 35 110* 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 20: Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 
Verlustzeiten und Rückstau im Variante 4 in den maßgebenden Spitzenstunden 

5.2.6 Variante 5 mit zwei Lichtsignalanlagen und einem Kreisverkehr 

Die Konzeptstudien zur Umsetzbarkeit von Kreisverkehren zeigte, dass ein Kreisverkehr im 

betrachteten Knotenpunktsystem nur an der Sparkassenkreuzung und auch dort voraus-

sichtlich nicht vollständig richtliniengerecht und nur mit einem erheblichen Eingriff in den vor-

handenen Baumbestand im Bereich des Amtsplatzes baulich umsetzbar wäre (vgl. Abschnitt 

4.2). Zur Überprüfung der verkehrstechnischen Leistungsfähigkeit wurde aber auch die Kom-

bination von Lichtsignalanlagen an der westlichen Einmündung und der Kreuzung Raiffei-

senstraße und einem Kreisverkehr an der Sparkassenkreuzung untersucht.  

Bei der Bewertung von Kreisverkehren auf Grundlage einer Simulation sind unvermeidbare 

Unterschiede zwischen einer Simulation und den tatsächlichen (zukünftigen) Verkehrsablauf 

in besonderem Maße zu interpretieren. Die Besonderheit an Kreisverkehren liegt im Verhal-

ten zwischen aus dem Kreisverkehr ausfahrenden Fahrzeugen und bevorrechtigten Fußgän-
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gern. Die theoretischen Berechnungen des HBS, die oftmals zur Kalibrierung eines geplan-

ten Kreisverkehrs zugrunde gelegt werden, berücksichtigen zwar grundsätzlich auch den 

leistungsfähigkeitsmindernden Einfluss querender Fußgänger an den Ausfahrten. Allerdings 

liegen Hinweise aus der Praxis vor, die auf eine unzureichende Abbildungsqualität der Mo-

dellansätze im HBS für diese Situation hindeuten. Im Rahmen der Simulationsstudie wurde 

daher in einem ersten Schritt der Kreisverkehr unter den modellhaften Annahmen des Hand-

buchs aber ohne Fußgänger kalibriert. Anschließend wurde der Einfluss der Querenden auf 

Grundlage von Erkenntnissen aus anderen Simulationsstudien modelliert. Dies entspricht 

der empfohlenen Vorgehensweise der Hinweise für die mikroskopische Verkehrsflusssimu-

lation [7]. 

Die Simulationen zeigen zwar einen durchaus flüssigen Verkehrsablauf im Knotenpunktsys-

tem, allerdings sind regelmäßig bis häufig Situationen festzustellen, in denen die Rückstaus 

von der signalisierten westlichen Einmündung, aber auch von der LSA-Kreuzung Raiffeisen-

straße in den Kreisverkehr zurückreichen.  

Die Ergebnisse der Simulationsuntersuchung werden in den Tabellen 21 bis 23 zusammen-

gefasst. Der Vergleich, der sich in der farblichen Kennzeichnung der Felder ausdrückt, be-

zieht sich hier auf die Variante 1.  

An der westlichen Einmündung fallen deutliche Veränderungen der mittleren Verlustzeiten 

und der maximalen Rückstaulängen auf. In der Spitzenstunde am Morgen wird insbesondere 

der Verkehrsablauf an der Pötrauer und der Lauenburger Straße durch einen Kreisverkehr 

an der Sparkassenkreuzung beeinträchtigt. Am Kreisverkehr bildet sich infolge des gepulk-

ten Fahrzeugzuflusses von der westlichen Einmündung ein Rückstau, der zweitweise bis an 

die Lauenburger Straße zurückreicht und dort den Abfluss aus der Lauenburger Straße be-

hindert. Dies wird zeitweise noch verstärkt, wenn infolge eines Rückstaus an den Lichtsig-

nalanlagen im Osten und/oder im Westen der Verkehrsfluss im Kreisverkehr blockiert ist. Im 

Vergleich zur Variante 1 sind in der Pötrauer Straße bis zu rund 100 s längere mittlere Ver-

lustzeiten zu erwarten.  

 

Zwischen den Brücken (L205/L200) /  

Lauenburger Straße (L200) /  

Pötrauer Straße (L205)  

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Pötrauer Straße Geradeaus/Links 155 210 100 160 

Zwischen den Brücken Rechts/Links 30 140* 40 180* 

Lauenburger Straße Geradeaus/Rechts 100 195 100 200 

* …  Rückstau modelltechnisch begrenzt. Der „wahre“ Rückstau erreicht oder überschreitet den nächsten Knotenpunkt. 

Tabelle 21: Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 5 in den maßgebenden Spitzenstunden 
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Möllner Straße (L200) /  

Zwischen den Brücken (L200/L205) /  

Gudower Straße (L205) 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Möllner Straße  alle Richtungen 25 150 120 400 

Gudower Straße alle Richtungen 15 70 20 90 

Kreissparkasse alle Richtungen 10 10 15 15 

Zwischen den Brücken alle Richtungen 30 115 25 110 

Tabelle 22: Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 
Verlustzeiten und Rückstau in Variante 5 in den maßgebenden Spitzenstunden 

Gudower Straße (L205) /  

Raiffeisenstraße /  

Berliner Straße 

 

(Werte gerundet) 

Spitzenstunde 

früh spät 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

mittlere 

Verlustzeit 

[s] 

maximaler 

Rückstau 

[m] 

Berliner Straße alle Richtungen 30 25 30 30 

Gudower Straße Ost alle Richtungen 15 45 15 40 

Raiffeisenstraße alle Richtungen 35 45 55 100 

Gudower Straße West alle Richtungen 20 165 20 180 

Tabelle 23: Gudower Straße (L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße 
Verlustzeiten und Rückstau im Variante 5 in den maßgebenden Spitzenstunden 

An der Sparkassenkreuzung zeigen sich zum Teil längere Rückstaus in der Möllner Straße 

aber auch in der Zufahrt Zwischen den Brücken. Insgesamt ist festzustellen, dass die Kreu-

zung Raiffeisenstraße vom Kreisverkehr am deutlichsten profitiert. Insbesondere die mittle-

ren Verlustzeiten in der Raiffeisenstraße sinken deutlich. Dieses Ergebnis ist aber zumindest 

teilweise durch den langen Rückstau in der westlichen Zufahrt bedingt. Dies wird mit rund 

165 bis 180 m angegeben, was einen Rückstau in den Kreisverkehr an der Sparkassenkreu-

zung und darüber hinaus verdeutlicht. In diesen Rückstausituationen können die Verkehre 

am Kreisverkehr aus der Gudower Straße in Richtung Westen bzw. in die Möllner Straße 

behinderungsfrei abfließen.  

Als grundsätzlicher Nachteil ist an dieser Stelle auch festzustellen, dass es an einem Kreis-

verkehr nicht mehr möglich ist, steuernd in den Verkehrsablauf einzugreifen und so zielge-

richtet die Rückstaulängen zu beeinflussen.  

5.2.7 Variante 6 mit Koordinierung für die Raiffeisenstraße 

Eine sechste Variante wurde zwar auch im Rahmen der Simulation betrachtet, die Ergeb-

nisse werden jedoch an dieser Stelle nur qualitativ beschrieben. Ziel dieser Variante war es, 

sehr gute Bedingungen für die Verkehre aus der Raiffeisenstraße zu schaffen. Dazu sind 

lediglich die Signalzeitenpläne an der Kreuzung Raiffeisenstraße verschoben worden. Dies 

ermöglicht, dass die Verkehre aus der Raiffeisenstraße und der Berliner Straße in Richtung 
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Westen weitgehend ohne Wartezeit die Sparkassenkreuzung passieren können. Im Ergeb-

nis verschieben sich die vergleichsweise guten Verkehrsqualitäten der Gudower Straße 

(Ost) in die Raiffeisenstraße und umgekehrt. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Im 

Rahmen einer nachfolgenden Detailplanung für die Lichtsignalanlagen sind die Koordinie-

rungsvarianten mit dem Straßenbaulastträger und der Gemeinde Büchen abzustimmen, wo-

bei deren Wünsche in Bezug auf die Priorisierung einzelner Knotenpunktzufahrten nach ers-

ten Gesprächen bisher in einem gewissen Gegensatz zueinander stehen.  

5.2.8 Knotenpunktübergreifende Bewertung und Empfehlung 

Die bisherigen Betrachtungen der Simulationsergebnisse zeigen bereits ein recht eindeuti-

ges Bild in Bezug auf die Sinnhaftigkeit von Kurzumläufen an der Kreuzung Raiffeisenstraße. 

Vergleichsweise geringe Vorteile an der Kreuzung Raiffeisenstraße stehen zum Teil deutlich 

höhere Verlustzeiten und Rückstaulängen an der Sparkassenkreuzung gegenüber. Im Fazit 

dieser Betrachtung ist zu empfehlen, an der Raiffeisenstraße keine Kurzumläufe zu schalten.  

Die Frage der Umlaufzeit lässt sich allerdings noch nicht so eindeutig beantworten. Einerseits 

ist festzustellen, dass sowohl mit einer Systemumlaufzeit von 90 s als auch mit 120 s die zu 

erwartende Verkehrsnachfrage abgewickelt werden kann. In beiden Varianten ist aber in ein-

zelnen Zufahrten mit Verkehrsabläufen zu rechnen, die nicht den allgemeinen Anforderun-

gen einer ausreichende Verkehrsqualität (mind. QSV = D) entsprechen. 

Im Sinne einer knotenpunktübergreifenden Bewertung werden die Gesamtverlustzeiten in-

nerhalb des Knotenpunktsystems bestimmt und der Ableitung einer Vorzugsvariante zu-

grunde gelegt. Die Gesamtverlustzeit entspricht dem gesamten Zeitverlust aller Verkehrsteil-

nehmer beim Durchqueren des Knotenpunktsystems. Dabei werden alle Kfz-Verkehrsströme 

als gleichwertig betrachtet.  

 

Gesamtverlustzeit im 

Knotenpunktsystem 

in Stunden 

Variante  

Vergleichs-

fall 

1 

Umlaufzeit  

90 s 

2 

Umlaufzeit  

120 s 

3 

Umlaufzeit  

90 / 45 s 

4 

Umlaufzeit  

120 / 60 s 

Spitzenstunde früh 110 46 42 46 46 

Spitzenstunde spät 175 71 79 77 80 

Tabelle 24: Knotenpunktübergreifende Bewertung des Knotenpunktsystems – Gesamtverlustzeit 

Tabelle 24 zeigt anschaulich, dass in allen vier untersuchten Varianten einer Lichtsignalan-

lagensteuerung deutliche Verbesserungen gegenüber dem Vergleichsfall erreichbar sind. In 

der Spitzenstunde früh können die Verlustzeiten auf ca. 40% reduziert werden. Die Gesamt-

verlustzeiten können in den Varianten 1,3 und 4 mit rund 46 Stunden und in Variante 2 mit 

ca. 42 Stunden angegeben werden  

Auch in der Spitzenstunde spät sind vergleichbare Reduktionen auf 42 bis 46% möglich.  

Die knotenpunktübergreifende Gesamtverlustzeit zeigt aber auch, dass ein Kreisverkehr an 

der Sparkassenkreuzung durchaus zu einer Verflüssigung beitragen könnte, wenn er bau-

technisch tatsächlich herzustellen wäre. Allerdings sind auch in dieser Situation weiterhin 

längere Rückstaus zu erwarten, die insbesondere in der Möllner Straße auch länger seien 
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können, als mit einer Lichtsignalsteuerung. Diese Rückstaus können in ungünstigen Situati-

onen auch bis zum Kreisverkehr Möllner Straße / Büchner Straße zurückreichen und den 

Verkehrsablauf dort beeinträchtigen.  

Bei der Bewertung, ob ein Kreisverkehr in Kombination mit zwei Lichtsignalanlagen eine 

sinnvolle Alternative sein kann, ist aber auch die Abfolge der Knotenpunktformen in einem 

Streckenzug zu bewerten. Eine grundsätzliche Anforderung an Knotenpunkte in einem Stre-

ckenzug ist die gleichartige Gestaltung der Knotenpunkte. Dies gilt zwar grundsätzlich aber 

insbesondere bei geringen Knotenpunktabständen, wie in der vorliegenden Situation. Zudem 

wurde bereits erläutert, dass es in einer ersten Konzeptstudie zwar möglich erscheint, einen 

Kreisverkehr an der Sparkassenkreuzung zu realisieren. Es wird voraussichtlich aber nicht 

möglich sein, einen vollständig richtliniengerechten Kreisverkehr herzustellen. Auch der zu 

erwartende Eingriff in den Baumbestand stellt ein nicht zu vernachlässigendes Umsetzungs-

risiko dar. Im Fazit der räumlich-geometrischen Konzeptstudie und unter Berücksichtigung 

des ebenfalls nicht unproblematischen Verkehrsablaufs einer Kombination von zwei Licht-

signalanlagen und einem mittleren Kreisverkehr ist somit von der Umsetzung dieser Variante 

abzuraten. Aus diesem Grund wird Variante 5 im Rahmen der knotenpunktübergreifenden 

Bewertung nicht betrachtet. 
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6 Sonstige Fragestellungen 

Darüber hinaus wurden in der Summe 17 weitere Prüfaufträge definiert. Einzelne Punkte 

erfordern für eine detaillierte Prüfung jedoch weitergehende Grundlagen (z.B. Vermessungs-

daten), sodass eine Prüfung nur grundsätzlich erfolgt und gegebenenfalls weitere Prüfbe-

darfe definiert werden. Teilweise wurden die Punkte bereits in den vorangegangenen Kapi-

teln angesprochen, werden hier aber erneut thematisiert. 

 

• Park- und Halteverbote im unmittelbaren Kreuzungsbereich bzw. dessen Neuordnung und 

Ausweitung prüfen 

Im unmittelbaren Untersuchungsbereich ist ruhender Verkehr lediglich an der Raiffei-

senstraße relevant, wo vereinzelt im Bereich der Post gehalten wird, um beispielsweise 

den Briefkasten zu erreichen. Im Bereich vor der Post besteht allerdings bereits ein Ab-

solutes Halteverbot (VZ 283). Dieses Verbot müsste gegebenenfalls stärker überwacht 

werden, zumal augenscheinlich unmittelbar am Gebäude Stellplätze vorhanden sind, 

die zumindest ein kurzzeitiges Halten ermöglichen. Ein darüber hinausgehender Bedarf 

ist im Untersuchungsbereich auf Grundlage der Verkehrsbeobachtungen nicht zu erken-

nen. 

 
Abbildung 28: vorhandenes Halteverbot Raiffeisenstraße – Bereich Post 

• Beladezone für Lkw und Briefkasten an der Post verlegen (Raiffeisenstraße) 

In der vorhandenen Situation ist die Lage des Briefkastens (zumindest zum Zeitpunkt 

der Beobachtungen) nicht grundsätzlich als Problem zu bewerten. Die Liefervorgänge 

sind jedoch mitunter länger und können in Zeiten eines vorhandenen Rückstaus eine 

zusätzliche Behinderung darstellen. Die beobachteten Ladevorgänge (innerhalb des 

Absoluten Halteverbots!) führten während der Beobachtungen jedoch nicht zu verkehrs-

relevanten zusätzlichen Behinderungen. Diese Situation ist im Zusammenhang mit der 

geplanten Lichtsignalanlage an der Kreuzung Raiffeisenstraße allerdings neu zu bewer-

ten. Dann ist das vorhandene Halteverbot zumindest in der Einführungsphase stärker 

zu kontrollieren und durchzusetzen. Es wäre zu prüfen, ob zur Belieferung auch der 

vorhandene rückwärtige Hof genutzt oder ein Halten auf der Hofzufahrt zum Be- und 

Entladen möglich ist. Grundsätzlich ist der Briefkasten an der derzeitigen Stelle durch-

aus richtig platziert. Soll das kurzfristige Halten zukünftig jedoch vermieden werden, 

müsste der Briefkasten entfernt werden. Es wäre zu prüfen, ob eine Verlegung in Rich-

tung Feuerwehr möglich ist.  



Verkehrsuntersuchung zum Kreuzungsbereich  
L200 / L205 „Zwischen den Brücken“ in der Gemeinde Büchen 

 

 

26.02.2019  55 

• Verbindungen nach Büchen-Dorf über Wiesenweg oder Moorwiesen / Feldstraße 

Die durchgeführten Verkehrszählungen zeigen, dass zwischen Berliner Straße / Raiffe-

isenstraße derzeit keine nennenswerten Verkehrsbeziehungen im Kfz-Verkehr beste-

hen, die eine Ertüchtigung der genannten Verkehrsbeziehungen erfordern. Aus ver-

kehrsplanerischer Sicht besteht somit für den Kfz-Verkehr keine Notwendigkeit für diese 

Verbindungen. Im Rahmen eines Radverkehrskonzeptes wäre zu prüfen, ob diese Stre-

cken eine sinnvolle Ergänzung für den Radverkehr darstellen.  

• Regelung in der Theodor-Körner-Straße 

Die Theodor-Körner-Straße ist im Bestand als Tempo-30-Zone (VZ 274.1) beschildert 

und für Fahrzeuge mit einem tatsächlichen Gewicht über 7,5 t (VZ 262) gesperrt. Von 

der Gewichtsbeschränkung ausgenommen sind Anlieger der Straße. Die Seitenberei-

che sind teilweise gepflastert oder mit einer Grandbefestigung versehen. Sowohl die 

straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen als auch die Straßenraumgestaltung sind für 

die Funktion der Straße und die vorhandenen Verkehrsstärken angemessen. Es ist al-

lerdings auch festzustellen, dass die Seitenbereiche ganz oder teilweise zum Parken 

genutzt werden. Dies ist insbesondere im Bereich der neu entstehenden Wohnbebau-

ung als problematisch zu bewerten. Dies gilt insbesondere für den westlichen Abschnitt 

ohne Baumbestand (nördliche Fahrbahnseite). Die Gehwegbereiche sollten von parken-

den Fahrzeugen freigehalten werden (z.B. durch regelmäßige Kontrollen oder gegebe-

nenfalls durch bauliche Maßnahmen). 

  
Abbildung 29: Parken in den Seitenbereichen der Theodor-Körner-Straße 

• Anbindung der Kreissparkasse überplanen und Rechtsabbiegespur „Zwischen den Brü-

cken“ überplanen 

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kreissparkasse ist bereits die Anbindung ver-

ändert worden. Dabei wurde der Knotenpunkt deutlich kompakter. Insbesondere die 

Haltelinien der Zufahrt Zwischen den Brücken sind deutlich um 10 bis 15 m nach Osten 

verschoben worden. Damit verlängern sich auch die Fahrstreifen der Zufahrt und bieten 

zukünftig zusätzlichen Stauraum für zwei bis drei Fahrzeuge je Fahrstreifen. Eine zu-

sätzliche Verlängerung des Geradeaus/Rechts-Fahrstreifens nach Westen ist nur sehr 

eingeschränkt möglich. Mit den erforderlichen Ausrundungen und aufgrund der vorhan-

denen Höhensituation im Übergangsbereich zur Brücke sind voraussichtlich nur gering-

fügige Anpassungen möglich. Eine minimale Verlängerung um maximal 10 m wäre auf 
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Grundlage der Luftbildauswertung zwar denkbar, müsste aber detailliert im Rahmen 

eine Vor- oder Entwurfsplanung geprüft werden. Diese Situation wurde bereits durch 

den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr im Rahmen eine Vortrages bewertet, 

mit dem Fazit, dass eine Verlängerung des Fahrstreifen nur mit unverhältnismäßig 

hohem Aufwand zu realisieren wäre. Zudem ist auch zu beachten, dass bereits im 

Bestand die Aufstelllänge deutlich optimiert wurde und nur eine sehr kurze 

Verziehungslänge vorhanden ist. 

• Entschärfung der rechten Borde vor dem Einbiegen in den Hamburger Tunnel 

Der Bestand zeigt hier deutliche Anfahrspuren im Bereich der Stützmauer, die vermut-

lich überwiegend durch Fahrzeuge mit Sattelanhänger oder Lastzüge verursacht wur-

den. Die grundsätzliche Befahrbarkeit ist jedoch gegeben. Zudem würde eine Anpas-

sung der Bordführungen zwangsläufig zu einer weiteren Reduzierung der bereits zu 

schmalen Geh- und Radwegebereiche führen. Insbesondere ein Versetzen der Stütz-

mauer würde nur mit erheblichem Aufwand zu realisieren sein. Auch diese Situation 

wurde bereits durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr untersucht und be-

wertet mit dem Ergebnis, dass keine Anpassung erfolgen soll.  

• Schaltzeiten und Vernetzung der beiden Lichtsignalanlagen 

Diese Fragestellung war die Kernaufgabe der vorliegenden Untersuchung und ist in den 

vorangegangenen Kapiteln detailliert beschrieben worden. 

• Zufahrt zur Star-Tankstelle 

Die Zufahrtsituation zur Star-Tankstelle konnte im Rahmen der Verkehrsbeobachtungen 

nicht als grundsätzlich problematisch bewertet werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Anbindung an die Gudower Straße auch nur als Zufahrt genutzt wird. Wird die Anbin-

dung jedoch auch zum Ausfahren genutzt, ist zumindest die Sicht auf Fußgänger und 

insbesondere Radfahrer durch die vorhandene Preisanzeige eingeschränkt. Zudem zei-

gen die Beobachtungen auch, dass im Bereich der Tankstelle aufgrund der Radver-

kehrsführung im östlich angrenzenden Streckenabschnitt (einseitiger Radweg an der 

Südseite der Fahrbahn) in stärkerem Maße mit linksfahrenden Radfahrern zu rechnen 

ist. Dies ist in Bezug auf die Verkehrssicherheit grundsätzlich nicht unproblematisch. 

Sollte es im Bereich der Ausfahrt vermehrt zu kritischen Situationen kommen, müsste 

detailliert geprüft werden, was die tatsächlich ursächlichen Auslöser der Konflikte sind 

und welche Maßnahmen zur Beseitigung dieser Ursachen umsetzbar sind. Während der 

Verkehrsbeobachtungen konnten jedoch keine kritischen Situationen beobachtet wer-

den. 

• Einführung eines Radfahrer-Wegesystems und Ausbau der regionalen Radfahrer-Infra-

struktur planen 

Dieser Punkt sollte nicht im Rahmen des vorliegenden Verkehrsgutachtens, sondern in 

einer weiteren Studie geprüft werden.  
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• Brücke über den Elbe-Lübeck-Kanal zweistreifig herstellen 

Auch diese Fragestellung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Hierbei 

handelt es sich einerseits um eine baulich-konstruktive Fragestellung und im Weiteren 

um eine Abstimmung zwischen den beteiligten Baulastträgern der Straße und des Ka-

nals. 

• Fußgängerüberweg in Höhe Schuhhaus Fischer 

Der Fußgängerüberweg in der Pötrauer Straße in Höhe des Schuhhauses Fischer dient 

in erster Linie dem Schülerverkehr und im Weiteren als Zuwegung zur Bushaltestelle 

Büchen, Schulzentrum. Die Beobachtungen zeigen, dass der Fußgängerüberweg nicht 

nur durch Schüler sehr gut angenommen und genutzt wird. Insbesondere in der Haupt-

verkehrszeit früh wird der Überweg deutlich häufiger genutzt als die lichtsignalgeregelte 

Fußgängerquerung an der westlichen Einmündung. Insofern ist die Lage des Fußgän-

gerüberweges in Bezug auf die tatsächlichen Wegebeziehungen als optimal zu bewer-

ten. Es ist aber auch festzustellen, dass der Fußgängerüberweg im Rückstaubereich 

der Lichtsignalanlage liegt und insbesondere zu den Schulverkehrszeiten am Morgen 

bereits heute regelmäßig erreicht und zeitweise überstaut wird. Die Simulationen mit 

den Prognoseverkehrsstärken zeigen zudem, dass sich diese Rückstausituationen zu-

künftig verstärken werden. Dies ist aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse der 

Kraftfahrzeugführer auf bevorrechtigte Fußgänger und umgekehrt als kritisch zu bewer-

ten. Es ist nicht auszuschließen, dass bevorrechtigte Fußgänger übersehen werden. 

Hier sind ausreichende Sichtbeziehungen sicherzustellen. Dies kann beispielsweise 

durch die Herstellung einer Mittelinsel erfolgen, die ein sicheres abschnittsweises Que-

ren beider Fahrstreifen ermöglicht (Breite der Mittelinsel 2,5 m, besser 3,0 m). Die räum-

lich-geometrische Umsetzbarkeit ist auch hier im Rahmen einer Vor- oder Entwurfspla-

nung zu prüfen. Sollte eine bauliche Anpassung des Fußgängerüberweges nicht mög-

lich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden sein, müsste der Fußgänger-

überweg an dieser Stelle aufgehoben und das Queren der Fahrbahn wirksam verhindert 

werden. 

• Fußgängerüberweg in Höhe Zugang Grundschule 

Der Fußgängerüberweg dient aufgrund seiner Lage überwiegend der Anbindung der 

Anwohner des Grünen Weges bzw. des gesamten Wohngebietes zwischen Lauenbur-

ger Straße und Grüner Weg an das Schulzentrum bzw. an die Bushaltestelle Büchen, 

Schulzentrum. Auch hier wäre zu prüfen, ob der Fußgängerüberweg mit einer zusätzli-

chen Mittelinsel ausgerüstet werden kann. Dadurch verbessert sich einerseits die Über-

querbarkeit der Straße weiter und andererseits kann eine Mittelinsel auch zur Dämpfung 

der augenscheinlich zu hohen Geschwindigkeiten in diesem Bereich beitragen. Gege-

benenfalls ist hierbei Grunderwerb erforderlich, der im Rahmen einer Vor- oder Ent-

wurfsplanung zu prüfen wäre.  

Exkurs Schulwegsicherung:  

Der Landeserlass „Straßenbauliche und straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur 

Schulwegsicherung“ vom 18. Juli 2017 beschreibt Maßnahmen zur Schulwegsicherung 

in Schleswig-Holstein. Im Abschnitt Straßenbauliche Maßnahmen wird erläutert, dass 
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„eine an den speziellen Sicherheitsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen ausge-

richtete bauliche Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraums“ die effektivste Maßnahme 

zur Schulwegsicherung ist. Des Weiteren wird erläutert, dass insbesondere Mittelinseln 

im Bereich von Schulen mit Primarstufe eine herausragende Bedeutung zukommt. Für 

Fußgängerüberwege wird hingegen erläutert, dass diese nur in Betracht kommen, 

„wenn bauliche Maßnahmen nicht möglich oder nicht ausreichend sind, die in der Ver-

waltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) und den Richtlinien für 

Fußgängerüberwege definierten Anordnungsvoraussetzungen erfüllt sind, die verkehr-

lichen Voraussetzungen für eine Lichtsignalanlage (noch) nicht gegeben sind und an-

dere straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Schulwegsicherung unter Berücksich-

tigung der konkreten örtlichen Verhältnisse nicht geeignet oder nicht ausreichend sind“. 

Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit Fußgängerüberwegen beschrieben, dass 

sie nur dann einen Sicherheitsgewinn bewirken, „wenn sie in einer auch auf diese spe-

zielle Zielgruppe ausgerichteten Weise angelegt und ausgestattet sind.“ 

Aus gutachterlicher Sicht ist somit zu empfehlen, die bauliche Anpassung der Fußgän-

gerüberwege insbesondere auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Verkehrszu-

nahmen und längeren Rückstaus an den Lichtsignalanlagen zu prüfen. 
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7 Zusammenfassung und gutachterliche Empfehlung 

Die Gemeinde Büchen wird durch die Landesstraßen 200 und 205 mit anderen Gemeinden 

und Städten in der Region verbunden. Diese beiden Landesstraßen verlaufen im zentralen 

Gemeindebereich über die Straße Zwischen den Brücken. Dementsprechend hoch sind die 

Verkehrsstärken in diesem Bereich. Dabei ist bereits im Bestand festzustellen, dass insbe-

sondere in der Hauptverkehrszeit spät, mit Einschränkungen aber auch in der Hauptver-

kehrszeit früh das zentrale Knotenpunktsystem mit der Einmündung Zwischen den Brücken 

(L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) und der Kreuzung Möll-

ner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) als über-

lastet zu bewerten ist. Diese Überlastungen führen zeitweise zu erheblichen Rückstaulän-

gen, die im Weiteren auch den Verkehrsablauf an der Kreuzung Gudower Straße (L205) / 

Raiffeisenstraße / Berliner Straße beinträchtigen.  

Die Analysen zeigen, dass insbesondere die unzureichende Kapazität an der westlichen 

lichtsignalgeregelten Einmündung die Verkehrsqualität im Knotenpunktsystem bestimmt. 

Signifikante Ausbaumaßnahmen an diesem Knotenpunkt sind jedoch aufgrund der räumli-

chen Beschränkungen durch das vorhandene Brückenbauwerk der Eisenbahnlinie Berlin-

Hamburg nur langfristig möglich. Da auch keine weiteren leistungsfähigen Alternativen für 

eine Querung der Bahnlinie vorhandenen sind oder mit geringem Aufwand ertüchtigt werden 

können, sind nur steuerungstechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsqualität 

kurzfristig umsetzbar. 

Um auch die zukünftige Siedlungsentwicklung der Gemeinde Büchen und die aktuell geplan-

ten städtebaulichen Entwicklungen zu berücksichtigen, wurden im Rahmen einer Verkehrs-

prognose die zukünftigen Verkehrsstärken im Jahr 2030 abgeschätzt. Als wesentliche neue 

Verkehrserzeuger sind die geplanten großen Baugebiete an der Pötrauer Straße mit rund 

400 zusätzlichen Wohneinheiten und der dort mögliche Verbrauchermarkt / Discounter zu 

nennen. Allerdings sind auch östlich der Eisenbahnlinie weitere Wohnflächen für rund 200 

Wohneinheiten geplant. Schließlich werden sich auch durch den Ausbau der P+R-Anlage an 

der Raiffeisenstraße / Bahnhofstraße wesentliche Veränderungen im Verkehrsgeschehen 

östlich der Eisenbahnlinie Lübeck-Lüneburg ergeben. 

Ohne ergänzende steuerungstechnische Maßnahmen an den vorhandenen Lichtsignalanla-

gen führen die abgeschätzten Verkehrszunahmen zu einer signifikanten weiteren Ver-

schlechterung der Verkehrsqualität in der Gemeinde Büchen mit erheblichen Rückstauer-

scheinungen insbesondere in der Pötrauer Straße, der Möllner Straße, der Gudower Straße 

und der Raiffeisenstraße/Bahnhofstraße, wie innerhalb der Simulationsstudie (Vergleichsfall) 

anschaulich gezeigt wurde.  

Neben dem bereits realisierten Umbau der Lichtsignalanlage an der Kreissparkasse ist auch 

eine weitere Lichtsignalanlage als Vollsignalisierung an der Kreuzung Gudower Straße 

(L205) / Raiffeisenstraße / Berliner Straße zu berücksichtigen. Gemäß den ersten Abstim-

mungen im Rahmen der bereits laufenden Lichtsignalanlagenplanung soll jedoch auf eine 

Fußgängerfurt im westlichen Knotenpunktarm verzichtet werden.  
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Steuerungstechnische Maßnahmen für die beiden vorhandenen Lichtsignalanlagen und die 

geplante neue Lichtsignalanlage wurden in einem theoretischen Ansatz entwickelt und an-

schließend praxisnah im Rahmen einer mikroskopischen Verkehrsflusssimulation untersucht 

und bewertet.  

Dabei ist festzustellen, dass einerseits die Umlaufzeiten von derzeit 75 s auf mindestens 90 s 

oder sogar 120 s zu verlängern sind. Erhöhte Umlaufzeiten bedeuten aber in der Regel auch, 

dass sich die Rückstaus während der Rotzeiten gegenüber kürzeren Umlaufzeiten verlän-

gern. Dies ist in der vorliegenden Situation mit einem hoch ausgelasteten bzw. überlasteten 

Knotenpunktsystem mit nur geringen Knotenpunktabständen von 100 bis 150 m (bezogen 

auf die Knotenpunktmitte) als problematisch einzuschätzen. Die Simulation zeigt jedoch, 

dass eine Umlaufzeit von 90 s bei einer guten Koordinierung der Verkehrsströme innerhalb 

des Knotenpunktsystems besser zu bewerten ist, als eine Umlaufzeit von 120 s. Diese Be-

wertung basiert auf der Summe aller Verlustzeiten im Knotenpunktsystem. Einzelne Ver-

kehrsströme weisen aber weiterhin Verlustzeiten auf, die nicht den allgemeinen Qualitätsan-

forderungen (mindestens QSV = D) genügen. Auch die Rückstaulängen sind weiterhin als 

erheblich zu bezeichnen und erreichen in der Möllner Straße bis zu 400 m (Höhe Friedegart-

Belusa-Straße). An der östlichen Kreuzung zwischen Gudower Straße (L205) / Raiffeisen-

straße / Berliner Straße konnte gezeigt werden, dass auch hier weiterhin mit längeren Stau-

situationen zu rechnen ist. Trotz der weiterhin längeren Rückstaus kann die Verkehrsqualität 

in der Raiffeisenstraße gegenüber der heutigen Situation deutlich verbessert werden. Die 

mittleren Verlustzeiten reduzieren sich gegenüber der heutigen Situation von über 8 auf rund 

2,5 bis 3 Minuten. Die Koordinierung der Lichtsignalanlagen und die Lichtsignalanlagensteu-

erung insgesamt bieten hierbei aber noch gewisse weitere Steuerungsmöglichkeiten, um die 

Verkehrsqualität einzelner Zufahrten zu verbessern. Dies ist aber nur möglich, wenn die Qua-

lität in anderen Zufahrten beeinträchtigt wird. Im Weiteren ist mit den zuständigen Fach-

dienststellen abzustimmen, in welcher Straße durch eine Art Zuflussdosierung ein Rückstau 

akzeptiert werden kann. Eine verkehrsabhängige Schaltung der Lichtsignalanlage kann die 

Stauerscheinungen in der Raiffeisenstraße und Gudower Straße (Ost) steuern.  

Im Rahmen der Betrachtungen zur Umsetzbarkeit vor Kreisverkehren wurde festgestellt das 

nur an der Sparkassenkreuzung ein Kreisverkehr mit zum Teil deutlichen Einschränkungen 

(nicht richtliniengerecht, Grunderwerb, Eingriff in den Baumbestand) umsetzbar sein könnte. 

Allerdings ist eine Kombination von zwei Lichtsignalanlagen und einem mittleren Kreisver-

kehr auch in Bezug auf den Verkehrsablauf nicht unproblematisch, sodass von weiteren Pla-

nungen zur Umsetzung von Kreisverkehren abgeraten wird.  

Im Fazit der Verkehrsuntersuchung ist damit festzustellen, dass auch in Zukunft mit Ver-

kehrsbehinderungen im Bereich des untersuchten Knotenpunktsystems zu rechnen ist. Erst 

nach einem Neubau des Brückenbauwerks der Eisenbahnlinie Hamburg-Berlin mit einer 

deutlichen Vergrößerung der lichten Weite ist eine deutliche Verbesserung der Verkehrsqua-

lität im untersuchten Knotenpunktsystem und somit im zentralen Gemeindebereich zu erwar-

ten. 
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Anhang 

Verkehrstechnische Bewertung 

Die verkehrstechnische Bewertung bezieht sich jeweils auf die Einzelknotenpunkte ohne Berücksich-

tigung der Wechselwirkungen zu den benachbarten Knotenpunkten. Auf eine Darstellung der Sehbe-

hindertensignalisierung und von Gelb-Blinkern wird verzichtet. 

Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 

• Umlaufzeit 90 s 

Spitzenstunde früh 

 

 
 

Spitzenstunde spät 
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Zwischen den Brücken (L205/L200) / Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 

• Umlaufzeit 120 s 

Spitzenstunde früh 

 

 
 

Spitzenstunde spät 
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Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 

• Umlaufzeit 90 s 

Spitzenstunde früh 
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Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 

• Umlaufzeit 90 s 

Spitzenstunde spät 
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Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 

• Umlaufzeit 120 s 

Spitzenstunde früh 
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Möllner Straße (L200) / Zwischen den Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 

• Umlaufzeit 120 s 

Spitzenstunde spät 
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Anlagen 

Anlage 1:  Konzeptstudie Kreisverkehr am Knotenpunkt Zwischen den Brücken (L205/L200) / 

Lauenburger Straße (L200) / Pötrauer Straße (L205) 

Anlage 2: Konzeptstudie Kreisverkehr am Knotenpunkt Möllner Straße (L200) / Zwischen den  

Brücken (L200/L205) / Gudower Straße (L205) 

Anlage 3: Konzeptstudie Kreisverkehr am Knotenpunkt Gudower Straße (L205) / Raiffeisen-

straße / Berliner Straße 


